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Problemstellung 
und 
Schlussfolgerungen
EU-kompatibel oder nicht?

Zur Debatte um die Mitgliedschaft
der Türkei in der Europäischen
Union

Im Vorfeld des Europäischen Rates
in Kopenhagen im Dezember 2002
wurde in der EU eine Debatte da-
rüber angestoßen, ob die Türkei
Mitglied in der Union werden soll.
Diese Diskussion geht, wenn auch
mit verminderter Intensität, in
Deutschland weiter. Sie hat im
Kontext der Wahlen zum Europäi-
schen Parlament im Frühjahr 2004
wieder an Momentum gewonnen.
Dann begannen die Vorarbeiten
für den Bericht der Europäischen
Kommission über die Erfüllung der
Kriterien für den Beginn von Bei-
trittsverhandlungen durch die 
Türkei, auf dessen Grundlage der
Europäische Rat im Dezember 
des Jahres entscheiden will, ob 
Anfang 2005 Verhandlungen mit
Ankara aufgenommen werden
können.

Untersucht werden die in der bis-
herigen Debatte vorgebrachten
Argumente für oder gegen eine
türkische Mitgliedschaft vor dem
Hintergrund der vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ziel der Analyse ist es nicht, eine
Entscheidung in die eine oder an-
dere Richtung zu fällen. Vielmehr
soll versucht werden, die in der
Debatte in der Regel verkürzt vor-
getragenen Argumente auf ihre
Stichhaltigkeit zu prüfen, sie in
größere Zusammenhänge zu stel-
len und die Implikationen vertie-
fend zu erörtern. Dadurch soll
eine breitere, rationalere Grundla-
ge für den Fortgang der Debatte
geschaffen werden.

Dabei geht es nicht um die Frage,
ob und wann die Türkei die von
der EU für einen Beitritt aufge-
stellten Kriterien erfüllt. Diese
Themen stellen nicht grundsätzlich
die Mitgliedschaft in Frage, son-

� Die erwarteten hohen wirt-
schaftlichen und sozialen Kos-
ten eines Beitritts der Türkei
sind das Ergebnis von Status-
quo-Projektionen, deren An-
nahmen so realitätsfern oder
ungewiss sind, dass sie nicht zu
belastbaren Ergebnissen führen.
Die Kosten einer türkischen EU-
Mitgliedschaft für die Union
sind gegenwärtig nicht seriös zu
ermitteln, solange der wahr-
scheinliche Beitrittstermin noch
weit in der Zukunft liegt (ir-
gendwann um 2012). Alle rele-
vanten Kostenfaktoren sind po-
litisch beeinflussbar, die Höhe
der Kosten ist somit von der EU
steuerbar. Dennoch wird der
Beitritt um so weniger Probleme
bereiten, je weiter der Annähe-
rungs- und Aufholprozess der
Türkei gegenüber der Union
vorangekommen ist.

� Angesichts der geringen Stich-
haltigkeit der Argumente gegen
einen Beitritt fällt es schwer,
Gründe dafür zu finden, die seit
40 Jahren verfolgte Türkeipoli-
tik der EU grundlegend zu än-
dern und das Ziel der Mitglied-
schaft fallenzulassen. Doch gibt
es auch kaum überzeugende
Gründe für einen Beitritt, da
sich daraus für die Union keine
nennenswerten Vorteile erge-
ben, die nicht auch auf anderem
Wege zu erlangen wären. Am
überzeugendsten sind immer
noch die unzweifelhaft aus der
Beitrittspolitik der EU in den
letzten Jahren resultierenden
Fortschritte bei der demokrati-
schen Modernisierung und die
daraus folgenden Stabilität-
schancen für die Türkei und Eu-
ropa – ein Argument, das auch
im Kontext der ersten Süderwei-
terung und der laufenden Ost-
erweiterung eine prominente
Rolle zur Begründung der Not-
wendigkeit des Beitritts spielte.

� Dennoch erscheint die bei einer
Ablehnung des Beitritts be-
fürchtete Destabilisierung oder
Islamisierung der Türkei ange-
sichts der türkischen Entwick-
lung als übertrieben. Wahr-

dern berühren das Problem, wann
die Verhandlungen aufgenommen
bzw. abgeschlossen werden kön-
nen. Folglich unterbleibt eine
Erörterung der Menschenrechtsla-
ge oder der Minderheitenfrage in
der Türkei ebenso wie die Frage
nach der Fähigkeit der Türkei, den
gemeinschaftlichen Besitzstand
umzusetzen.

Die Analyse führt zu folgenden
Schlussfolgerungen:

� Die aktuelle Debatte ist die Neu-
auflage einer seit Jahrzehnten
immer wieder geführten Diskus-
sion. Die vorgetragenen Argu-
mente sind weitgehend be-
kannt. Neue Aspekte gibt es
nicht, abgesehen von der in ei-
nigen Fällen aktualisierten Da-
tenlage. Die frühere Türkeide-
batte führte zu keiner Ände-
rung der seit 1964 gültigen
Grundlinie der Türkeipolitik der
EU, die den späteren Beitritt als
politisches Ziel der vertraglich
geregelten Beziehungen dekla-
riert.

� Eine genauere Analyse der ge-
gen einen Beitritt vorgebrach-
ten Argumente zu dem drohen-
den Verlust der europäischen
Identität und dem damit einher-
gehenden Ende des »Projektes
Europa« zeigt, dass die Argu-
mente, theoretisch und empi-
risch unzureichend fundiert, zur
Ablehnung einer türkischen
Mitgliedschaft kaum geeignet
sind: Das Konstrukt der europäi-
schen Identität ist vielschichtiger
und umstrittener, als es die De-
battenbeiträge erscheinen las-
sen. Das »Projekt Europa« ist
bisher weder analytisch noch
politisch so eindeutig definiert
worden, dass die Folgen einer
türkischen Mitgliedschaft ange-
messen beurteilt werden könn-
ten. Auch die Kulturgrenze, die
durch den Beitritt angeblich
überschritten würde, lässt sich
nicht exakt bestimmen, wenn
sie nicht als religiöse Abgren-
zung gegenüber islamischen
Staaten und Gesellschaften de-
finiert wird.

Problemstellung und Schlussfolgerungen
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scheinlicher ist die Fortsetzung
der staatlich gelenkten Demo-
kratie auf nationalkemalisti-
scher Grundlage. Eine totale Ab-
wendung des Landes von Euro-
pa wäre angesichts der wenig
attraktiven wirtschaftlichen und
politischen Alternativen nur un-
ter großen Kosten zu vollziehen.
Eine mit Europa verbundene,
der EU aber in kritischer Distanz
gegenüberstehende Türkei
wirft für die Union keine un-
überwindbaren außen- und
sicherheitspolitischen Probleme
auf.

� Die möglichen wirtschaftlichen
Vorteile eines türkischen Bei-
tritts für die EU sind im wesent-
lichen durch die Zollunion be-
reits realisiert. Ein Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen ist
außerdem nicht zwingend von
einer Mitgliedschaft abhängig.
Das gilt selbst für die Vorteile,
die die EU von einer als Energie-
drehscheibe fungierenden Tür-
kei hätte.

� Die Debatte über den EU-Bei-
tritt ist im Kern ebensosehr eine
Türkeidebatte wie eine EU-De-
batte: Es geht um das politische
Ziel der Unionsbildung, das
zwischen den Mitgliedstaaten
höchst umstritten ist. Solange
ungeklärt ist, über wieviel ei-
genständige Staatlichkeit die EU
verfügen soll, gibt es auch keine
zwingende Notwendigkeit, eine
endgültige Entscheidung über
die Grenzen der EU zu fällen. Da
die Union bisher über keine Er-
weiterungsdoktrin verfügt, son-
dern nur fallbezogene Beitritts-
politik betrieben hat, kann und
muss die Frage künftiger Mit-
gliedschaften ebenso willkürlich
entschieden werden wie bisher.
Im Fall der Türkei haben die po-
litischen Entscheidungsträger
darüber zu befinden, welchen
Faktoren sie ein größeres, wel-
chen sie ein geringeres Gewicht
beimessen.

Problemstellung und Schlussfolgerungen
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Die Türkei-Debatte:
Alter Wein in neuen
Schläuchen
Seit sich die Europäische Union auf
dem Europäischen Rat in Kopen-
hagen im Dezember 2002 von der
Türkei herausgefordert sah, ein
Datum für den Beginn von Bei-
trittsverhandlungen zu nennen, ist
eine verstärkte Debatte über die-
sen Beitritt im Gange. Sie wird be-
sonders engagiert in Deutschland
geführt, doch auch in anderen EU-
Staaten hat sie zumindest im Vor-
feld des Kopenhagener Treffens
eine Rolle gespielt.1 Sehr promi-
nent ist in diesem Zusammenhang
das Interview mit dem Präsidenten
des Konvents über die Zukunft Eu-
ropas, des früheren französischen
Staatspräsidenten Valéry Giscard
d’Estaing, über das in der französi-

EU-Mitgliedern schien eine still-
schweigende Übereinkunft zu
herrschen, der Antrag habe keine
großen Erfolgsaussichten, wenn-
gleich er auch nicht dezidiert ab-
gelehnt werden sollte. Der gerade
in Angriff genommene Ausbau
des EU-Binnenmarktes und der ge-
plante Aufbau einer Wirtschafts-
und Währungsunion boten dann
der Kommission auch hinreichend
Argumente, in ihrer Stellungnah-
me so zu verfahren.6

Zwar gab es besonders in Deutsch-
land während der 80er und 90er
Jahre eine lebhafte Türkeidebatte,
doch drehte sie sich kaum um das
prinzipielle Für und Wider eines
EU-Beitritts, sondern beschäftigte
sich vorwiegend mit den men-
schenrechtlichen und anderen de-
mokratischen Defiziten der Türkei,
aufgrund welcher ein Beitritt zum
gegebenen Zeitpunkt als weder
wünschenswert noch möglich an-
gesehen wurde.7 Die prinzipielle
Möglichkeit eines türkischen Bei-
tritts wurde von Regierungsvertre-
tern der EU-Staaten jedoch immer
wieder bekräftigt.

Stimmen, der Türkei grundsätzlich
den Beitritt zu verweigern, waren
selten und drangen in der politi-
schen Arena nicht durch.8 Im poli-
tischen Feld erteilte der damalige
Vorsitzende der Europäischen
Volkspartei, Wilfried Martens, An-
fang März 1997 einem türkischen
EU-Beitritt die wohl klarste Absa-
ge: Der Aufbau der Europäischen
Union sei ein »europäisches Pro-
jekt mit einer zivilisatorischen Be-
deutung«, eine türkische Mitglied-

spiel schon im Frühjahr 1980 in
Kreisen der EWG gestellt, nach-
dem die türkische Regierung im
Februar desselben Jahres einen
Beitrittsantrag angekündigt hatte.
Die damals ventilierte Idee, sich
durch ein Angebot großzügiger Fi-
nanzhilfe und den Status besonde-
rer »Entwicklungspartnerschaft«
von Ankara loszukaufen, ließ man
bald fallen – nicht zuletzt, weil sich
die Mitgliedstaaten nicht zu den
dafür notwendigen Leistungen be-
reit fanden.4 Auch die damalige
Bundesregierung unter Kanzler
Helmut Schmidt konnte sich nicht
zu einem definitiven Kurswechsel
in der europäischen Türkeipolitik
entschließen. Durch den Militär-
putsch vom 12. September 1980
wurde die weitere Verfolgung die-
ser Idee hinfällig, da die Beziehun-
gen zur Türkei eingefroren wur-
den.

Die Türkei-Debatte: Alter Wein in neuen Schläuchen
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Valéry 
Giscard 
d’Estaing
* 1926

1974–1981
französischer Staatspräsident

„Beitritt der Türkei wäre das Ende
der EU” (2002)

schen Tageszeitung »Le Monde«
vom 9. November 2002 berichtet
wurde. Darin erklärte er, ein Bei-
tritt der Türkei würde das Ende
der Europäischen Union bedeuten
und sei deshalb grundsätzlich ab-
zulehnen.2 Die Positionen, die in
der Beitrittsdebatte bezogen wer-
den, reichen daher auch von »prin-
zipiell möglich« bis »prinzipiell un-
möglich«.

Die Diskussion ist keineswegs neu.
Sie wurde auch in der Vergangen-
heit immer wieder aus gegebenem
Anlass geführt, allerdings nicht
mit der gegenwärtigen Intensität
und nie so entscheidungsorien-
tiert.3 Die Frage, ob es sinnvoll und
richtig sei, die Türkei voll in den
europäischen Integrationsprozess
einzubeziehen, wurde zum Bei-

Helmut
Schmidt
* 1918

Bundeskanzler
1974–1982

Turgut Özal, 1927–1993

1983 Ministerpräsident
1989 Präsident der Türkei Wilfried Martens

* 1936

1979–1992 mit 
Unterbrechungen
belgischer 
Premierminister

„Türkische Mitgliedschaft jetzt
und auch später nicht vorstellbar”
(1997)

Als der Beitrittsantrag 1987 von
der Regierung Özal tatsächlich ge-
stellt wurde, diskutierte ihn die
politische Öffentlichkeit der EU er-
staunlicherweise kaum, obwohl
vorher eindeutig ablehnende Sig-
nale an die türkische Seite ge-
schickt worden waren.5 Unter den



schaft deshalb »jetzt und auch
später« nicht vorstellbar. Eine
ähnliche Auffassung vertrat in
Deutschland der damalige CDU-
Fraktionsvorsitzende Wolfgang
Schäuble.9 Bundeskanzler Kohl
wurde in türkischen Medien die-

Die aktuelle Debatte ist eine Wie-
deraufnahme der damals nur kurz
aufgeflackerten Auseinanderset-
zung, nachdem die Türkei, wohl
schneller als von der EU beim Hel-
sinki-Beschluss erwartet, deutliche
Fortschritte bei der Erfüllung der
Voraussetzungen für den Beginn
von Beitrittsverhandlungen ge-
macht hatte und die Nennung ei-
nes Datums forderte.14 Die aktuel-
le Diskussion bleibt in ihrem Argu-
mentationskanon weitgehend auf
die bekannten Themen und The-
sen begrenzt. Sie wird von allen
Beteiligten entscheidungsorien-
tiert geführt, das heißt, die vorge-
tragenen Argumente sollen ein
»Pro« oder »Contra« in der Bei-
trittsfrage begründen. Entspre-
chend verkürzt und zugespitzt
wird argumentiert. Auch die Dis-
kussionsmeldungen in den Zeitun-
gen haben in der Regel dieses Ziel
und verfolgen kaum die Absicht,
durch eine umfassend angelegte
Erörterung der für relevant erach-
teten Probleme der demnächst an-
stehenden politischen Entschei-
dung eine solidere Grundlage zu
verschaffen.

Befürworter und Gegner des Bei-
tritts trennt zum einen die unter-
schiedliche Gewichtung kulturspe-
zifischer und identitätsstiftender
Faktoren im Beitrittsprozess, zum
anderen die unterschiedliche Be-
wertung von möglichen Kosten
und Nutzen für die EU. So heben
die Befürworter einer Mitglied-
schaft der Türkei häufig den pro-
zessualen Charakter eines Beitritts
stärker hervor und beziehen künf-
tige Entwicklungen in ihre Argu-
mentation über die Vorteile einer
Mitgliedschaft bzw. Nachteile ei-
ner Nicht-Mitgliedschaft ein. Der
EU wird eine zentrale Rolle als Mo-
tor von Reformen zugewiesen.15

So wird argumentiert, dass der
Beitritt einer Türkei, die sich erfol-
greich »europäisiert« habe, mög-
lich und für die EU von Nutzen sei.
Die Gegner hingegen gehen vor
allem vom Status quo aus. Die Risi-
ken und Kosten, die sich aus der
aktuellen Lage ableiten lassen,
sind für sie ausschlaggebend, die
Möglichkeit eines substantiellen

Fortschritts in der Türkei wird ex-
plizit oder implizit verneint. Letzt-
lich wird der Türkei grundsätzlich
die Fähigkeit abgesprochen, sich
»europäisieren« zu können.

In dieser Studie wird weder für die
eine noch für die andere Entschei-
dung plädiert, sondern versucht,
die vorgetragenen Argumente
vertiefend zu erörtern. Zu den ein-
zelnen Aspekten der Problematik
soll vor allem auch die Forschungs-
literatur herangezogen werden,
deren Kenntnis bei zahlreichen
Diskussionsbeiträgen nicht sehr
ausgeprägt zu sein scheint. Nicht
eingegangen wird auf die Frage,
ob die Türkei die für einen Beitritt
relevanten Kriterien von Kopenha-
gen (1993) erfüllt, da hierbei von
einer prinzipiellen Beitrittsfähig-
keit des Landes ausgegangen wird
und nur noch der Termin des Be-
ginns der Verhandlungen offen
bleibt.16

Mit Blick auf die ablehnenden
Stimmen beziehen sich die folgen-
den Überlegungen hauptsächlich
auf Beiträge von Heinrich August
Winkler und Hans-Ulrich Wehler,
die den Tenor der aktuellen De-
batte vorgaben. Sie tragen jedoch
nur in besonders prononcierter
und öffentlichkeitswirksamer
Form die Vielfalt der Argumente
vor, die in der allgemeinen Diskus-
sion der weiteren politischen Öf-
fentlichkeit vorherrschen. Das zei-
gen zum Beispiel andere Beiträge
in der Presse ebenso wie die weni-
gen Debatten des Deutschen Bun-
destages über die Frage eines tür-
kischen EU-Beitritts. Auch für die
eher türkeifreundlichen Positio-
nen werden verschiedene Beiträge
in den Medien sowie aus dem po-
litischen Bereich als Ausgangs-
punkt der weiterführenden Über-
legungen herangezogen.

Die Türkei-Debatte: Alter Wein in neuen Schläuchen
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Wolfgang
Schäuble
* 1942

CDU-Politiker

selbe Meinung unterstellt, die sich
aber nicht belegen lässt, wenn-
gleich auch er aus seiner Skepsis
gegenüber einem raschen Beitritt
kein Hehl machte.10 Die heftige
türkische Reaktion auf den Aus-
schluss aus der Gruppe der Bei-
trittskandidaten in Luxemburg im
Dezember 1997 wurde in der 
EU nicht zum Anlass genommen,
die Beziehung grundlegend zu
überdenken. Vielmehr hielten die
EU-Staaten an der seit Jahrzehn-
ten eingeschlagenen politischen
Grundlinie fest, die prinzipielle
Beitrittsmöglichkeit nicht in Frage
zu stellen.11

Kurzzeitig gewann die Debatte in
Deutschland wieder an Intensität,
als der Europäische Rat von Helsin-
ki im Dezember 1999 der Türkei
offiziell den Status eines Beitritts-
kandidaten und dadurch dem Pro-
zess der Heranführung an die EU
eine neue Qualität verlieh. Die
christdemokratische Opposition
lehnte diesen Schritt, der vor allem
auf Betreiben der neuen Bundes-
regierung getan worden war, ent-
schieden ab und äußerte grund-
sätzliche Vorbehalte gegen eine
türkische EU-Mitgliedschaft.12 Dies
tat sie allerdings erst in der Bun-
destagsdebatte am 16. Dezember
1999, nach dem Treffen in Helsin-
ki, während sie sich in der Debatte
am 3. Dezember unmittelbar vor
dem Europäischen Rat zur Türkei-
frage gar nicht geäußert hatte.13



Warum die Türkei
nicht in die EU darf
Als Hauptargument gegen einen
türkischen EU-Beitritt wird die In-
kompatibilität mit dem »Projekt
Europa« der europäischen Eini-
gung vorgebracht.17 Dies ist weit-
gehend mit dem Einwand von Gis-
card d’Estaing identisch: Mit dem
Beitritt der Türkei könne die politi-
sche Vertiefung des Integrations-
prozesses nicht weitergeführt wer-
den und deshalb bestehe die Ge-
fahr einer Regression der EU zu ei-
ner Freihandelszone oder einem
lockeren Staatenverbund. Eine Er-
weiterung, die gemeinsame histo-
rische Prägungen und Erfahrun-
gen als notwendiges Fundament
ignoriert, »wird früher oder später
zur Auflösung der Europäischen
Union und damit zum Scheitern
des ›Projektes Europa‹ führen.«18

Die Türkei ist anders

Das Argument der Andersartigkeit
wird in der Regel mit den histo-
risch bedingten Unterschieden in
der kulturellen Prägung der eu-
ropäischen und der türkischen Ge-
sellschaft begründet.19 Während
Europa durch Christentum, Renais-
sance und Aufklärung geprägt sei,
fehlten diese Kulturepochen in der
türkischen Geschichte. Pluralismus
und Säkularisierung infolge der
seit dem Mittelalter vollzogenen
Trennung von Staat und Kirche
seien spezifische Merkmale der ok-
zidentalen europäischen Entwick-
lung, die es so weder im byzantini-
schen Kulturkreis gegeben habe
noch in der islamischen Welt.20

Die Türkei sei dagegen wesentlich
durch islamische Elemente und in
jüngster Zeit durch eine oberfläch-
liche Adaption der zivilisatorischen
Errungenschaften der europäi-
schen Entwicklung gekennzeich-
net. Ihre politische Kultur unter-
scheide sich deshalb deutlich von
der des Westens. So sei zum Bei-
spiel in der Türkei der Stellenwert
des Individuums und seiner Frei-
heit gegenüber Staat und Gemein-
schaft unterentwickelt.21 »Nach

schen Horden der Ungläubigen
hatte neben seinem machtpoliti-
schen Kern auch stets einen realen
gesellschaftlichen Hintergrund.27

Heute kann der Türkei die Anders-
artigkeit nicht mehr direkt über
die religiöse Differenz bescheinigt
werden, da sie sich seit Gründung
der Republik und der damit ein-
hergehenden kemalistischen Revo-
lution ebenso wie die europäi-
schen Staaten nicht mehr über den
religiösen Faktor definiert.28 Das
Projekt der Türkischen Republik ist
ein genuin »europäisches Projekt«,
das sich auf die Ideologie des eu-
ropäischen Nationalstaatsgedan-
kens des 19. Jahrhunderts grün-
det.29 Dennoch kommt auch die
heutige Argumentation nicht völ-
lig ohne Religionsbezug aus, wenn
es heißt, dass islamisch geprägte
Gesellschaften und Staaten, und
damit auch die Türkei, für die Aus-
bildung westlicher Demokratie
weniger geeignet seien. Allerdings
fällt es schwer, für diese Behaup-
tung über die in der islamischen
Welt bestehenden Verhältnisse
hinaus hinreichend empirisch gesi-
cherte Begründungen zu geben,30

wohingegen gerade empirisch ge-
wonnene Erkenntnisse die Stich-
haltigkeit der These von der De-
mokratieunfähigkeit des Islam in
Frage stellen, von analytisch-kon-
zeptionellen Gegenargumenten
nicht zu sprechen.31

Wenn sich aber die Ausgrenzung
der Türkei vom »Projekt Europa«
vornehmlich auf die religiöse
Komponente stützt, ergibt sich für
die weitere Entwicklung der EU
die schwerwiegende Frage, wie
diese ihre eigene politische Stabi-
lität bewahren will angesichts der
heute schon in verschiedenen Mit-
gliedstaaten lebenden nahezu 15
Millionen Muslime. Wenn diese
sich, wie H.-U. Wehler behauptet,
»überall in Europa als nicht assimi-
lierbar« erweisen und sich »in ih-
rer Subkultur einigeln«, dann
könnte zumindest längerfristig die
Stabilität einiger Mitgliedstaaten
gefährdet sein. Wenn die »Kultur-
grenze« (Wehler) zur islamischen
Welt die Integration der Türkei in

geographischer Lage, historischer
Vergangenheit, Religion, Kultur,
Mentalität ist die Türkei kein 
Teil Europas.«22 Die erheblichen
Schwierigkeiten bei der Erfüllung
der politischen Kriterien von Ko-
penhagen werden als Beleg für
das konstatierte Grundproblem
gesehen.

Ein anderer Nachweis für die er-
wähnte Schwäche wird in der Un-
fähigkeit der Türkei zur politi-
schen Selbstkritik und -distanzie-
rung gesehen, die insbesondere in
der hartnäckigen Leugnung des
historisch unbestreitbaren Völker-
mordes an den Armeniern durch
das Osmanische Reich in der Zeit
des Ersten Weltkriegs zum Aus-
druck komme.23 Europäische Iden-
tität habe sich dagegen immer
wieder in der produktiven Kon-
frontation auch mit den negativen
Seiten der eigenen Geschichte ge-
zeigt. So argumentiert Luchter-
handt: »In der Tat erscheint es un-
denkbar, dass die Türkei mit ihrer
verstockten Haltung in dieser Fra-
ge in die Europäische Union auf-
genommen wird ...«24

Die Türkei als »das andere«

Diese Argumentation liegt in der
Tradition einer europäischen Sicht
auf die Türkei, in der diese als »das
andere« wahrgenommen wird,
durch das sich Europa in Abgren-
zung identifiziert und konsti-
tuiert.25 Dieses Wahrnehmungs-
muster ist jahrhundertealt und be-
stimmte wesentlich das Verhältnis
der europäischen Mächte zum Os-
manischen Reich. Dahinter steht
letztlich die Vorstellung, dass re-
ligiöse Trennlinien auch ge-
sellschaftlich-politische Grenzen
sind.26 Allerdings hatte das Be-
wusstsein von der Andersartigkeit
der Türken in den vergangenen
Jahrhunderten insoweit einen rea-
len Bezug, als sich zumindest bis in
die frühe Neuzeit die europäi-
schen Mächte selbst noch stark
über das religiöse Moment defi-
nierten. Der Abwehrkampf des
christlichen Abendlandes gegen
die Bedrohung durch die islami-
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die EU unmöglich macht, welche
Folgen hat dann die »Kulturgren-
ze«, die durch die urbanen Agglo-
merationen einiger Mitgliedstaa-
ten läuft? Die letzte Konsequenz
aus der behaupteten prinzipiellen
Unfähigkeit zur Assimilierung
müsste dann auch die geographi-
sche Ausgrenzung (Rücksiedelung)
als Lösung beinhalten, wenn man
nicht bereit ist, das Entstehen neu-
er Ghettos in Europa in Kauf zu
nehmen.

Da dies jedoch mit der im politi-
schen Wertekanon Europas fest
verankerten Freiheit der Religions-
ausübung kaum in Einklang zu
bringen wäre, empfiehlt auch
Wehler eine verschärfte Integra-
tionspolitik, um »die starre Min-
derheitenlage allmählich« auf-
zulockern. Damit wird jedoch
nicht nur konzediert, dass offen-
sichtlich Integration oder Assimi-
lierung soweit möglich ist, dass die
innere Stabilität der europäischen
Staaten von muslimischen Minder-
heiten nicht gefährdet wird. Es re-
lativiert sich auch die von einem
türkischen Beitritt ausgehende Ge-
fahr. Da dieser nur dann stattfin-
den soll, wenn die Türkei durch die
praktische Erfüllung der politi-
schen Kriterien von Kopenhagen
den Nachweis der Zugehörigkeit
zum europäischen Wertesystem
erbracht hat, ist mittelfristig selbst
von einem eventuellen Migrati-
onsschub aus der Türkei keine um-
fassende und dauerhafte Destabi-
lisierung europäischer Gesellschaf-
ten aufgrund kultureller Differenz
zu erwarten.

Differenzen der politischen
Kultur
Die unter anderen von H. A. Wink-
ler vertretene Position, dass sich
die politische Kultur der Türkei
trennscharf von der westlichen un-
terscheide, belegt er kaum über-
zeugend. Zunächst ist unklar, was
er unter dem Konzept der »politi-
schen Kultur« versteht, das ja seit
der »Civic Culture« von G. Almond
und S. Verba eine erhebliche Ent-
wicklung erfahren hat. Der in der

Forschung analytisch für bedeut-
sam erachtete politische Werte-
kosmos westlicher/europäischer
Demokratien und die daraus abge-
leiteten Variablen politischer Kul-
tur sind so vielfältig, dass eine Re-
duktion auf einige wenige, histo-
risch-kulturell begründete Grund-
prägungen nur noch schwer mög-
lich ist.32

Zum anderen wird nicht deutlich,
was für Winkler die wesentlichen
Elemente der türkischen und der
westlichen politischen Kultur aus-
machen. Mitunter entsteht der
Eindruck, dass er demokratische
Systemdefizite der Türkei, die es
zweifellos gibt, mit Elementen der
politischen Kultur gleichsetzt.
Doch gerade hinsichtlich des Zu-
sammenhangs von Demokratie
und politischer Kultur gibt es eine
Vielzahl bisher ungeklärter Fra-
gen, die für die Beurteilung des
Falles Türkei von Bedeutung sind:
Inwieweit sind politische Systeme
unvollkommener Demokratie auch
ein Indiz für eine nicht-westliche
politische Kultur? Können nicht-
westliche politische Kulturen stabi-
le demokratische Systeme hervor-
bringen und tragen? Gibt es eine
demokratische politische Kultur,
die interkulturell invariant ist?33

Gerade wenn man die erhebliche
Differenzierung von Merkmalen
westlicher oder demokratischer
politischer Kultur in den Mitglied-
staaten der EU und den Beitritts-
kandidaten in Betracht zieht, muss
die Frage genau beantwortet wer-
den, wo die Grenze zwischen einer
unterschiedlichen Ausprägung
gleicher Merkmale und der klaren
Andersartigkeit verläuft. Die be-
sondere politische Rolle des Mi-
litärs in der Türkei ist jedenfalls
eher ein Merkmal »defekter De-
mokratie« als das einer von eu-
ropäischen Vorbildern abweichen-
den politischen Kultur. Andernfalls
wären auch Spanien während der
Franco-Ära oder Portugal unter
Salazar nicht als von europäischer
politischer Kultur geprägt anzuse-
hen gewesen.

In einer eher analytischen Sicht be-
darf auch die Frage einer Erörte-

rung, ob es möglich ist, über 70
Jahre hinweg ein ausdrücklich
nach europäischen Vorbildern ge-
staltetes politisches System leben-
dig zu halten, ohne dass die für
sein Funktionieren notwendigen
Verhaltensweisen und die zu-
gehörigen Werte von der Gesell-
schaft rezipiert und damit Teil der
politischen Kultur werden. Die von
Europäern und auch von türki-
scher Seite der Türkei immer wie-
der bescheinigte »Oberflächlich-
keit« bei der Systemanpassung be-
darf deshalb vor dem Hintergrund
der realen Entwicklung der Repu-
blik einer genaueren Analyse.34 So
finden sich auch in der Türkei heu-
te die von Winkler für die europäi-
sche Identität als prägend behaup-
teten Faktoren »Pluralismus« und
»Säkularismus«, wenngleich bis
jetzt weniger deutlich ausgeprägt
als in vielen westeuropäischen
Kernstaaten.35 In einer Ende 2002
durchgeführten Umfrage äußer-
ten zum Beispiel 73 Prozent der
türkischen Befragten, dass Reli-
gion strikt von politischen Ange-
legenheiten getrennt sein sollte,
während dies in den USA nur 55
Prozent so sahen und auch in EU-
Staaten und Kandidatenländern
die türkische Zahl nicht durchge-
hend übertroffen wurde.36 Empiri-
sche Untersuchungen zur politi-
schen Kultur der Türkei und zum
türkischen Wertesystem lassen –
bei aller gegebenen Differenz – je-
denfalls Zweifel an der These von
der grundlegenden Andersartig-
keit aufkommen.37 Das dürfte be-
sonders dann der Fall sein, wenn
»europäische Identität« nicht
durch als spezifisch »europäisch«
erklärte Kulturmuster definiert
wird, sondern unter Rückgriff auf
zwar in Europa geprägte, aber in-
zwischen als universalistisch ver-
standene Werte.38

Auch der Einwand, in der Türkei
würden Europa und seine Werte
nur kopiert und blieben daher
»unbeseelt, leblos, tot«, den Wink-
ler von Koydl übernimmt,39 ist auf
eigenartige Weise unhistorisch.
Die aus dem Kopieren angeblich
erwachsenden politischen Miss-
stände, vor allem die Nichtachtung
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des Individuums und seiner Frei-
heitsrechte, waren jedenfalls im
20. Jahrhundert durchaus auch
Kennzeichen europäischer Realität
in den faschistischen und kommu-
nistischen Staaten, die eine ein-
deutig westlich-europäische Iden-
titätsentwicklung durchlaufen
hatten. Diese Fälle werden heute
als historisch-politisch erklärbares
Abirren vom Weg europäischer
Entwicklung oder als korrigierbare
politisch-gesellschaftliche Fehlent-
wicklungen angesehen. Kann dies
in der Türkei nicht auch so sein?
Das Land wäre dann, je nach Sicht-
weise, als rückständig europäisch
oder als andersartig europäisch,
aber nicht als nicht-europäisch an-
zusehen.

Die von Koydl und Winkler als
Grund für die türkischen Miss-
stände angeführte areligiöse
Staatsdoktrin kann als Erklärungs-
faktor nicht befriedigen. Auch Fa-
schismus, Nationalsozialismus und
Kommunismus waren areligiös
und dennoch europäisch, während
in der offiziell ebenfalls areligiö-
sen französischen Republik die
universell gewordenen europäi-
schen Grundwerte durchaus ge-
achtet und geschützt werden. Are-
ligiöse Staatsdoktrinen können
also sehr unterschiedliche politi-
sche Systeme und unterschiedliche
staatliche Verhaltensweisen hin-
sichtlich der Achtung von Men-
schenrechten begründen.

Das unklare 
»Projekt Europa«
Eine andere Unklarheit stellt das
»Projekt Europa« dar, zu dem die
Türkei angeblich nicht passt. Kon-
turen und Merkmale dieses Projek-
tes bleiben relativ vage. Damit
scheint ein in anderen Zusammen-
hängen oft als »Finalität« der eu-
ropäischen Einigung bezeichneter
Endzustand oder der dahin füh-
rende politische Prozess gemeint
zu sein. Über diese Finalität und
den dahinterstehenden politi-
schen Prozess wird in der EU seit
Jahrzehnten gestritten. Den Streit
über die »richtige« Konzeption

Normen des internationalen Ver-
tragsrechts und den darin enthal-
tenen Einflussmöglichkeiten der
Regierungen der vertragschließen-
den Parteien.

Solange aber das »Projekt Europa«
insoweit offen ist, als der weitere
Weg und der mögliche Endzu-
stand der realen EU-Entwicklung
unklar bleiben, ist ein Ausschluss
der Türkei nicht eindeutig zu be-
gründen, es sei denn, es würde im
einzelnen nachgewiesen, dass die-
se Mitgliedschaft weder mit dem
einen noch mit dem anderen End-
zustand der Union zu vereinbaren
ist. Die in der Türkeidebatte häu-
fig beschworene Alternative »Poli-
tische Union« oder »große Frei-
handelszone« lenkt letztlich davon
ab, dass nicht einmal die Formel
»Politische Union« mit einer ein-
deutigen Konzeption verbunden
werden kann, auf die hin die EU-
Kompatibilität der Türkei zu prü-
fen wäre. Die Gegner eines Bei-
tritts scheinen zwar eher der »inte-
grationistischen« Linie anzuhän-
gen, doch müssten sie dann zu-
mindest deutlich machen, dass ihr
Ausschlussverdikt auch nur für die-
se Variante von EU-Entwicklung
gemeint ist.

Gar nicht geprüft wird in diesem
Zusammenhang die Frage, ob die
Türkei zum »Projekt Europa« in
Gestalt der gegenwärtigen EU
gehören kann bzw. warum nicht.
Doch gerade hierauf zielt der Bei-
tritt Ankaras, und nichts anderes
ist in aller Regel Gegenstand von
Beitrittsverhandlungen. Es geht
um die Frage, ob ein Land die
Fähigkeit mitbringt, den »gemein-
schaftlichen Besitzstand« der EU in
seiner jeweils aktuellen Form zu
übernehmen, und nicht darum, in-
wiefern es mit einem willkürlich
gesetzten Endzustand überein-
stimmen wird. Auch die 2004 bei-
tretenden neuen Mitgliedstaaten
wurden nicht danach beurteilt, ob
ihre Identität einer bestimmten Fi-
nalität der Integration entgegen-
kommt. Die jüngsten Entwicklun-
gen im transatlantischen Verhält-
nis im Zusammenhang mit dem
Irakkrieg sowie Äußerungen füh-

der europäischen Einigung gab es
sogar schon bei Gründung der
EWG, wenn man sich zum Beispiel
an die Auseinandersetzungen zwi-
schen dem von Bundeskanzler
Adenauer gestützten Auswärtigen
Amt und Wirtschaftsminister Er-
hard über Ziel und Inhalt der EWG
erinnert.40

Spätestens aber seit dem Beitritt
Großbritanniens 1972 gibt es un-
ter den Mitgliedstaaten der EG/EU
offenkundig unterschiedliche Kon-
zeptionen über Wesen und Ziel
des Einigungsprozesses. Die ver-
schiedenen Lager werden oft mit
dem Etikett »Integrationisten«
und »Intergouvernementalisten«
belegt. Im Kern geht es um die Fra-
ge, wieviel und welche Art von
Staatlichkeit die EU in Form der
Politischen Union letztlich aufwei-
sen soll. Während die einen für ei-
nen Prozess plädieren, der unter
einem »immer engeren Zusam-
menschluss der Völker« (Präambel
des EU-Vertrages) letztlich den
Prozess europäischer Staatswer-
dung in besonderer Form darstellt,
sind die anderen der Auffassung,
dies sei als eine besondere Form
der Zusammenarbeit souveräner
Staaten zu verstehen. Während
der erste Leitgedanke »fortschrei-
tende Vergemeinschaftung«
heißt, lautet er im zweiten Fall
»immer engere Zusammenarbeit«.
Auch die aktuellen Auseinander-
setzungen im Konvent über die
Zukunft Europas haben nicht zu
einer entscheidenden Klärung der
Frage geführt: Die als integrationi-
stischer Fortschritt zu wertende
Wahl und Stärkung des Präsiden-
ten der Europäischen Kommission
wird durch die Einsetzung eines
für zweieinhalb Jahre amtieren-
den Präsidenten des Rates als Ver-
treter der Mitgliedstaaten inter-
gouvernementalistisch konterka-
riert.41 Und das von der Regie-
rungskonferenz zu verabschieden-
de Dokument wird keine Verfas-
sung der EU sein, sondern ein Ver-
fassungsvertrag, der zwischen den
Mitgliedstaaten der Union ge-
schlossen wird. Dieses Dokument
unterliegt damit, anders als jede
nationale Verfassung, auch den
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render Politiker einiger Kandida-
tenländer dürften zumindest bei
den Anhängern eines »integratio-
nistischen« Endzustandes Zweifel
an der Klugheit verschiedener Er-
weiterungsentscheidungen ge-
weckt haben.42

Vernachlässigt man den Finalitäts-
aspekt des »Projektes Europa«,
ließe sich gegen einen türkischen
Beitritt aber nur einwenden, dass
Ankara zur Zeit nicht die Voraus-
setzungen für den Beginn von Bei-
trittsverhandlungen erfülle.43 Das
ist jedoch kein grundsätzlicher Ein-
wand gegen die türkische Bei-
trittsfähigkeit schlechthin.

Völkermord an den 
Armeniern
Das immer wieder, auch vom Eu-
ropäischen Parlament, vorge-
brachte Argument, solange die
Türkei den Völkermord 1915/16 an
den Armeniern nicht zugebe, sei
sie für eine EU-Mitgliedschaft
nicht qualifiziert, verbindet einen
unbestreitbaren Sachverhalt mit
problematischen Folgerungen. Die
internationale Geschichtswissen-
schaft ist sich mit guten Gründen
darin einig, dass die jungtürkische
Führung des Osmanischen Reiches
eine Politik bewusster Vernichtung
der im Reich lebenden Armenier
betrieben hat, die nach herrschen-
der juristischer Ansicht als »Völker-
mord« im Sinne der entsprechen-
den VN-Konvention bezeichnet
werden kann.44 Die offizielle türki-
sche Geschichtsschreibung stellt
dies in Abrede und erklärt die
auch von ihr zugegebenen Massa-
ker hauptsächlich als Begleiter-
scheinung der Kriegsumstände je-
ner Zeit.45 In diesem Zusammen-
hang kommt es auch zu höchst
problematischen Darstellungen ar-
menischer Gräueltaten gegenüber
Muslimen, die zur Rechtfertigung
des Vorgehens der osmanischen
Regierung herangezogen wer-
den.46

Sicher wäre es für die türkisch-ar-
menischen Beziehungen, aber
auch für das internationale Anse-

hen der Türkei generell von Vor-
teil, wenn Ankara seine Haltung in
dieser Frage änderte. Doch ist das
offene Bekenntnis zu dunklen
Flecken der nationalen Geschichte
und eine für alle Beteiligten ak-
zeptable Aufarbeitung histori-
scher Schuld nicht nur für die Tür-
kei ein schwieriges Unterfangen.
Die belgische Kolonialherrschaft
im Kongo, das Verhalten französi-
scher Streitkräfte im Algerien-
krieg, die Franco-Ära in Spanien
sind Beispiele dafür, dass sich viele
europäische Staaten und Gesell-
schaften im Umgang mit solchen
Problemen schwertaten. Und auch
in Deutschland fand die Konfron-
tation mit den Gräueln der natio-
nalsozialistischen Ära erst verspä-
tet statt und ist immer noch nicht
als völlig abgeschlossen anzuse-
hen, wie etwa der Historikerstreit
Ende der achtziger Jahre oder die
jüngsten Kontroversen um die Ar-
beit von Goldhagen zeigten. Die
bayerisch-tschechische Kontrover-
se über die Beneš-Dekrete im Kon-
text des tschechischen EU-Beitritts
ist ein weiteres Beispiel. Doch ist
nicht zu bestreiten, dass die türki-
sche Haltung gegenüber dem Völ-
kermord an den Armeniern einen
besonders schwerwiegenden Fall
politisch gewollter und geförder-
ter Verdrängung nationaler histo-
rischer Schuld darstellt.

Hierbei erfährt die Führung in An-
kara jedoch eine erhebliche Unter-
stützung von ihren Verbündeten
in Europa und den USA. Bisher ha-
ben sich die politisch verantwortli-
chen Kräfte und Institutionen in
vielen EU-Staaten und in Washing-
ton aus politischen Erwägungen
allen Bestrebungen für eine offizi-
elle Anerkennung des Völkermor-
des widersetzt. Die Türkei konnte
ihre Politik der Leugnung und Re-
lativierung erfolgreich zu einem
Teil der jeweiligen bilateralen Be-
ziehungen machen. Politische For-
derungen an die Türkei, ihre Hal-
tung zu ändern, sollten deshalb
mit gleichlautenden Forderungen
an EU-Regierungen und Parlamen-
te verbunden werden, wenn sie
nicht in den Geruch einer primär
taktischen Argumentation zur Ver-

hinderung des türkischen EU-Bei-
tritts kommen wollen.

Insbesondere Deutschland ist we-
gen der auch in der Forschung
noch umstrittenen Rolle des Deut-
schen Reiches als Verbündeter des
Osmanischen Reiches bei den Ar-
meniermorden besonders ange-
sprochen.47 Allerdings gehörte zu
einem Wechsel der Politik der eu-
ropäischen Staaten in bezug auf
den »Armeniermord« auch die
glaubwürdige Versicherung an die
türkische Seite, keine Politik der
Revision des Lausanner Vertrages
von 1923 einleiten zu wollen. Die-
ser bildet, unter bewusster Über-
gehung der osmanischen Gräuel-
taten, das wesentliche internatio-
nale Fundament der modernen
Republik und ist deshalb für die
Türken sakrosankt. Vor dem skiz-
zierten Hintergrund sollte die tür-
kische Haltung zum Völkermord
an den Armeniern sehr wohl Ge-
genstand europäisch-türkischer
Debatten sein, doch kann die tür-
kische Haltung allein kaum als hin-
reichender Grund für eine gene-
relle Verweigerung der EU-Mit-
gliedschaft herangezogen wer-
den.

Allerdings dürfte sich das Problem
aus anderen Gründen aus künfti-
gen Beitrittsverhandlungen nicht
ausklammern lassen. Die aktuelle
türkische Politik der Abgrenzung
gegenüber der Republik Armenien
dürfte auf Dauer mit den Ver-
pflichtungen eines Mitgliedes der
EU im Rahmen der vertraglich ge-
regelten Beziehungen zwischen
der Union und Armenien nicht in
Einklang zu bringen sein. Anderer-
seits konnte sich Griechenland
nach seinem Beitritt auch mehrere
Jahre mit seiner nicht EU-konfor-
men Türkeipolitik behaupten so-
wie einige Zeit die Entwicklung
gedeihlicher Beziehungen der Uni-
on zum neuen makedonischen
Staat behindern.

Ferner stehen die bisherigen, zum
Teil auch strafrechtlichen Restrik-
tionen einer offenen Debatte des
Problems in der Türkei nicht mit
der von den Kopenhagener Krite-
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rien geforderten Meinungsfreiheit
im Einklang. Nur wenn die ent-
sprechenden Anpassungsgesetze
auch die freie Diskussion des Ar-
menierproblems ermöglichen,
kann von einer Erfüllung der Krite-
rien gesprochen werden. Es ist
festzustellen, dass auch auf türki-
scher Seite Bewegung zu entste-
hen scheint. Der vorerst geschei-
terte Versuch, die Problematik im
Rahmen einer »unabhängigen«
türkisch-armenischen Versöh-
nungskommission bilateral zu er-
örtern, deutet ebenso darauf hin
wie die Diskussionen in einigen
Fernsehkanälen, die dieses Jahr
anlässlich des 24. April (von den
Armeniern zum Gedenktag des
Völkermordes erklärt) stattgefun-
den haben. Doch wird letztlich
entscheidend sein, ob die staat-
lichen Stellen und vor allem die
Justiz die durch die Anpassungs-
gesetze geschaffenen neuen Spiel-
räume für öffentliche Debatten zu
kontroversen Themen akzeptie-
ren, hier mit Blick auf die Ar-
menierfrage.

Der europäische Identitäts-
verlust
Implizit oder explizit wird in der
ablehnenden Argumentation un-
terstellt, dass die EU nach einem
Beitritt der Türkei eine grundle-
gend andere sein werde, als in ih-
rer bisherigen Entwicklung ange-
legt. Die Ähnlichkeit mit der Äuße-
rung von Martens 1997 ist unver-
kennbar: Eine europäische Iden-
tität, basierend auf einer gemein-
samen Geschichte sowie bestimm-
ten religiösen, rechtlichen und
philosophischen Traditionen mit
politisch-struktureller Prägekraft
wird als Ausschlusskriterium ge-
genüber der Türkei formuliert. In
Anlehnung an Paul Kennedys For-
mel vom »imperial overstretch«
wird argumentiert, mit dem türki-
schen Beitritt würde eine Grenze
überschritten, die zum Verlust des
»Wir-Gefühls« und zu einer »Aus-
dehnung ohne Maß und Ziel« füh-
re.48 Das jedoch sei mit der Grund-
idee einer politischen Union un-
vereinbar. Diese könne, anders als

licher innerer Spannungen auf-
grund unterschiedlicher Identitä-
ten ihre Funktionsfähigkeit und
ihren Bestand, andere, wie die
Tschechoslowakei oder Jugoslawi-
en, konnten oder wollten es nicht.
Unterschiedliche Identitäten oder
das Vorhandensein multipler Iden-
titäten in einem politischen Ge-
meinwesen allein sagen noch
nichts über die Stabilität aus.

Die Beispiele geben mit Blick auf
die europäische Einigung und das
damit verbundene »Projekt Euro-
pa« Anlass zu fragen: Was führt in
dem einen Fall dazu, dass es offen-
sichtlich eine überwölbende Iden-
tität gibt, in dem anderen aber
nicht? Wie muss in einer politi-
schen Union das Verhältnis von eu-
ropäischer Identität zu nationalen
Identitäten gestaltet werden, da-
mit der Zusammenhalt möglich
wird/gewahrt bleibt? Was sind in
diesem Fall die spezifischen Vari-
ablen, die die europäische Iden-
tität oder das europäische »Wir-
Gefühl« ausmachen? Reicht dazu
der Verweis auf die Trennung von
Staat und Kirche und ihre gesell-
schaftlich-politischen Folgen? Die-
se Folgen sind, in jeweils anderen
Ausprägungen, auch Teil der un-
terschiedlichen nationalen Iden-
titäten der EU-Mitgliedstaaten –
was macht dann ihre besondere
Qualität für die gemeinschaftliche
Identitätsbildung der politischen
Union aus, da sie ja auf der Ebene
der Mitgliedstaaten die Trennung
zwischen diesen nicht aufheben,
in Winklers Sicht auch nicht aufhe-
ben sollen,51 in der politischen Uni-
on aber der unverzichtbare Kitt
für die Gemeinsamkeit sein sollen?

Ist »Wir-Gefühl« wirklich die ent-
scheidende Variable für das Zu-
standekommen/den Bestand einer
politischen Union in der EU als Fö-
deration von Nationalstaaten oder
spielen hier andere Faktoren wie
zum Beispiel die Ausgestaltung
des Institutionensystems und der
Entscheidungsverfahren, die Er-
gebnisse der Politik und ihre Ver-
teilung oder neue grenzüber-
schreitende politische Herausfor-
derungen, wie Globalisierung, in-

eine Freihandelszone oder ein lo-
ser Staatenbund, nicht ohne »eine
Idee von sich selbst« existieren.
Um mit Winkler zu sprechen: »His-
torische Prägungen sind nicht aus-
wechselbar. Identitäten lassen sich
nicht verordnen. Wer die europäi-
sche Einigung vertiefen will, darf
keine Erweiterung ohne Rücksicht
auf die Geschichte und die Zu-
kunft Europas betreiben. ... Euro-
pa endet dort, wo es die Voraus-
setzungen für ein solches ›Wir-Ge-
fühl‹ nicht gibt.«49

Wie viel Identität braucht
Gemeinschaftsbildung?
Trotz ihrer unmittelbaren Plausibi-
lität bedürfen auch die genannten
Thesen der weiterführenden theo-
retischen Diskussion und empiri-
schen Überprüfung, um glaubwür-
dig zu sein. Mit dieser Argumenta-
tion wird ein Konstrukt in die Bei-
tritts- bzw. Erweiterungsdebatte
eingeführt, das fester Bestandteil
der Theoriebildung von Gemein-
schaften aller Art ist.50 Im politi-
schen Bereich spielt das Konstrukt
»Identität« unter anderem eine
wichtige Rolle in der Diskussion
über Nation und Nationalstaat.
Diese Diskussion hat deutlich ge-
macht, dass »nationale Identität«
und auch »historische Prägung«
keineswegs naturwüchsige Fakto-
ren, sondern für Manipulationen
und damit auch für »Verordnung«
offen sind. Gerade die jüngere
deutsche Geschichte bietet mit der
Umdeutung der Identität deut-
scher Juden zum Zwecke ihrer po-
litischen und physischen Ausgren-
zung aus dem deutschen Volk ein
besonders beklagenswertes Bei-
spiel.

Die Forschung über den Zusam-
menhang von Ethnizität und Nati-
on/Nationalstaat hat ferner ge-
zeigt, dass es in und zwischen
Staaten verschiedene und wider-
streitende Identitäten oder »Wir-
Gefühle« geben kann. In multieth-
nischen Staaten kann das zu einem
politischen Problem werden. Eini-
ge, wie Kanada, Belgien oder die
Schweiz, bewahren trotz erheb-
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ternationaler Terrorismus oder
ökologische Bedrohung, eine zu-
mindest gleich starke Rolle?

Der Weg der europäischen Ge-
meinschaft zu einer politischen
Union ist ganz offensichtlich ein
äußerst komplexer politischer Pro-
zess, bei dem die These, dass sein
Erfolg letztlich von der Entwick-
lung eines »Wir-Gefühls« abhän-
ge, einer weitaus sorgfältigeren,
das heißt sowohl theoretisch als
auch empirisch breiter fundierten
Begründung bedarf, als das in der
bisherigen Diskussion über den
türkischen Beitritt geschehen ist.52

Wenn Funktionsfähigkeit und/
oder Bestand der politischen Uni-
on nämlich gleichermaßen oder
gar noch mehr von anderen Varia-
blen abhängen sollte(n) als von
der gemeinsamen Identität, dann
verlöre dieses Argument mit Blick
auf den türkischen Beitritt viel von
seiner Bedeutung. Jedenfalls gibt
es mit Blick auf nationale liberale
Demokratien gute analytische
Gründe gegen die Annahme, dass
es für ihr Funktionieren einer ge-
meinsamen affektiven Identität
bedarf, die sich auf eine gemeinsa-
me nationale Kultur gründet. Es
gibt bis jetzt keinen theoretischen
oder empirischen Nachweis, dass
das für eine multinationale politi-
sche Union so sein muss.53 Vor die-
sem Hintergrund sind die Argu-
mente Winklers weniger eine auf
wissenschaftlich gesicherten Er-
kenntnissen beruhende Begrün-
dung für den Ausschluss der Türkei
vom »Projekt Europa« als ein poli-
tisches Plädoyer im Sinne Georg
Michels’, der fordert, dass sich
»das politische Europa eine euro-
päische Vergangenheit [stiftet],
um seine Menschen zu verbin-
den«.54

Was ist 
»europäische Identität«?
Es ergibt sich ein Problem, wenn
die Vergangenheitsstiftung auf
der Grundlage des von Winkler re-
klamierten historisch-kulturell ge-
prägten Identitätsverständnisses
geschieht. Wie er selber anmerkt,

ist dieses kein eigentlich »europäi-
sches«, sondern ein okzidentelles
Verständnis, das heißt nur für je-
nen Teil Europas gültig, der vom
»westlichen« Erbe geprägt ist, und
schließt den byzantinisch gepräg-
ten Raum aus. Denn auch in die-
sem hat es weder die konstitutive
Trennung von Kirche und Staat ge-
geben noch die daraus abgeleite-
ten kulturgeschichtlichen Perioden
der Renaissance und Aufklärung
und ihre angeblichen politischen
Folgen. Das wird von Winkler auch
konzediert. Doch kommt er zu
dem Urteil, dass die südosteuro-
päischen Staaten »keine Fremdkör-
per in der EU bilden [werden], weil
sie sich der politischen Kultur des
Westens geöffnet und diese sich
anzueignen begonnen haben«.55

Damit räumt er grundsätzlich ein,
dass die Bildung europäischer
Identität als Voraussetzung für die
Teilnahme am »Projekt Europa« in
seinem Sinn durch gesellschaftli-
che Entwicklungsprozesse (Aneig-
nung) auch ohne die dafür eigent-
lich notwendigen historisch-kultu-
rellen Voraussetzungen möglich
ist. Dann gibt es aber auch keine
prinzipielle Grenze für das Projekt
mehr. Das ähnelt der Position von
Christian Meier, der erklärt hat,
»dass die Errungenschaften der
Geschichte, die die heutige Welt
bestimmen, auf Flaschen zu ziehen
und in alle Teile der Welt expor-
tierbar sind. ... Recht, Verfassung,
Ökonomie, Schulwesen, Wissen-
schaft und anderes sind lehr- und
lernbar geworden. ... Und die Be-
reitschaft, sie zu übernehmen,
wenn sie Erfolg versprechen, ist
weit verbreitet, gerade auch in der
Türkei.«56

Dem widerspricht Winkler zwar
vehement, doch kann seine Positi-
on angesichts ihrer substantiellen
Relativierung mit Blick auf das
südosteuropäische, byzantinische
Element im »Projekt Europa« nicht
mehr so interpretiert werden, dass
die Türkei grundsätzlich keines-
falls Teil dieses Projektes werden
kann, weil die identitätsstiftenden
Voraussetzungen dafür nicht ge-
geben sind. Der von Winkler stets

hervorgehobene Stellenwert die-
ser Variablen wird erheblich relati-
viert, die innere Logik seiner Argu-
mentation deutlich geschwächt.
Letztlich geht seiner Argumentati-
on – dass Europa als politische Uni-
on nicht grenzenlos sein könne
und sich die Grenze aus dem Vor-
handensein eines »Wir-Gefühls«
bestimme, das wiederum von ori-
ginären historisch-kulturell deter-
minierten Variablen abhänge – die
argumentative Konsistenz verlo-
ren.

Damit wird die Debatte aber auf
ein anderes Feld verlagert: Nun
kommt es primär nicht mehr da-
rauf an, welche historisch-kulturel-
le Prägung die Türkei erfahren
hat, sondern darauf, ob und wie
schnell sie in der Lage ist, sich der
politischen Kultur des Westens zu
öffnen. Hier ist Winkler zwar aus-
gesprochen pessimistisch, doch ist
bereits darauf hingewiesen wor-
den, dass seine Interpretation der
türkischen politischen Verhältnisse
einschließlich der politischen Kul-
tur des Landes vor dem Hinter-
grund zahlreicher Forschungser-
gebnisse diskussionswürdig ist.
Wenn er der Türkei zum Beispiel
bescheinigt, von einer entwickel-
ten Zivilgesellschaft weit entfernt
zu sein,57 bleibt sein Maßstab
ebenso unklar wie bei seiner Aus-
sage über die südosteuropäischen
Nachbarstaaten, denen er eine re-
lativ positive Prognose hinsichtlich
der EU-Kompatibilität stellt.

Wo verläuft bei den verschiedenen
relevanten Variablen die Grenze
zwischen »kompatibel« und »nicht
kompatibel« im Fall der Staaten,
die im Winklerschen Sinn prinzipi-
ell die identitäre Grundvorausset-
zung für die EU-Mitgliedschaft
nicht erfüllen? Hier ist wohl mehr
Diskussionsaufwand nötig, als er
zu leisten bereit ist. Damit gerät
die Debatte aber auch auf das Feld
kontroverser Interpretation von
Fakten über die Verhältnisse in der
Türkei und des ebenso kontrover-
sen Vergleichs der Türkei mit an-
deren Kandidaten, deren Beitritt
inzwischen stattgefunden hat
oder aber zeitlich fixiert worden
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ist. In dieser Debatte können
Beiträge von Historikern, die keine
ausgewiesenen Landeskenner sind,
nicht mehr Autorität beanspru-
chen als die Aussagen aller ande-
ren Teilnehmer.

Die Frage nach der Grenze des Ei-
nigungsprozesses und nach der
möglichen Überdehnung der EU
wird damit nicht hinfällig, sie muss
nur anders gestellt und beantwor-
tet werden, als Winkler dies tut.
Wenn die EU sich auf der Grundla-
ge als universell angesehener Wer-
te definiert, wie es zum Beispiel in
dem vom Konvent für die Zukunft
Europas jüngst verabschiedeten
Verfassungsentwurf geschieht,
dann können diese Werte letztlich
nicht als Ausschlusskriterium für
Mitgliedschaft herangezogen wer-
den. Das seit dem EWG-Vertrag in
diesem Zusammenhang immer
wieder verwendete einzige Kriteri-
um, es müsse sich um »europäi-
sche« Staaten handeln, ist ange-
sichts der Vieldeutigkeit dieses Be-
griffs nicht geeignet, eine eindeu-
tige politische Weisung zu geben.
Die EU-Mitglieder haben hier noch
eine ungelöste politische Aufgabe
vor sich.

Europa wird grenzenlos

In der Diskussion über den türki-
schen Beitritt wird das Thema Fi-
nalität des Integrationsprozesses
mit dem der Grenzen Europas und
seiner Identität in unauflöslicher
Weise verknüpft.58 Dabei wird
auch argumentiert, dass die Türkei
geographisch kein europäisches
Land sei. Kleinasien, das den über-
wiegenden Teil des nationalen
Territoriums ausmache, liege nicht
in Europa. Der türkische Beitritt
würde einen Präzedenzfall schaf-
fen, der letztendlich neben der
identitären auch einer geographi-
schen Entgrenzung der EU Vor-
schub leiste. Nach einem Beitritt
der Türkei könne dieser anderen
außereuropäischen Staaten im
Mittelmeerraum auch nicht mehr
grundsätzlich verweigert werden.
Als mögliche Kandidaten werden
häufig Marokko und Israel ge-

vom Europäischen Rat in Luxem-
burg im Dezember 1997 bekräftigt
– zu einer Zeit also, als nach den
Verträgen von Maastricht und
Amsterdam die Metamorphose
der EU zur politischen Union be-
reits in vollem Gange war.

Problematisch ist auch das Argu-
ment, die Türkei habe in ihrer Po-
litik der Annäherung an die EU seit
der Gründung der Assoziierung
versagt und damit den Nachweis
der Integrationsunfähigkeit er-
bracht.64 Hierbei wird zum einen
übersehen, dass alle westeuropäi-
schen Organisationen nach dem
Zweiten Weltkrieg auch oder
primär als Instrumente der Politik
des Kalten Krieges gegen die so-
wjetische Bedrohung gesehen
wurden und erst in zweiter Linie
(oder gar nicht) als Elemente einer
westlichen Werte- und Demokra-
tiegemeinschaft – und hier hat die
Türkei ihre westliche Rolle durch-
aus funktional voll erfüllt. Zum
zweiten wird gerade mit Blick auf
die EG/EU-Assoziierung ausgeblen-
det, dass auch die Union ihrerseits
kaum ernsthafte Anstrengungen
unternommen hat, die Entwick-
lung der Beziehungen auf das zu-
grunde liegende und vertraglich
vereinbarte Ziel der späteren Mit-
gliedschaft auszurichten, sondern
gerade in dieser für die Türkei
überragend wichtigen Frage zwie-
spältig und zurückhaltend agiert
hat.65 Das Versagen ist also beid-
seitig, und man kann lange, aber
ziemlich fruchtlos darüber strei-
ten, bei wem die größere Verant-
wortung liegt.

Die Präjudizierung künftiger Bei-
trittsentscheidungen durch die Zu-
lassung eines geographisch nicht
vollständig in Europa liegenden
Landes kann aus dem Beitritt der
Türkei nicht zwingend abgeleitet
werden. Wenn die politische Ent-
scheidung der Mitgliedstaaten das
entscheidende Kriterium ist, be-
halten diese auch in jedem einzel-
nen Fall die Entscheidungshoheit.
Sie können, müssen sich aber nicht
an früheren Entscheidungen ori-
entieren. Dies trifft um so mehr zu,
als die EU-Mitglieder bisher keine

nannt. Doch auch der Hinweis auf
Russland, Weißrussland und die
Ukraine ist zu finden, deren späte-
rem Beitritt damit der Weg berei-
tet werden könnte.59

Die politische Entscheidung
von 1964
Es ist richtig, dass die Türkei nach
der allgemein akzeptierten geo-
graphischen Sicht territorial nur zu
einem kleinen Teil in Europa liegt.
Doch ist diese Sicht vor allem das
Ergebnis politischer Entwicklun-
gen. Bei einer rein geographischen
Betrachtung wären auch andere
Abgrenzungen des Raumes Euro-
pa plausibel.60 Wichtiger ist je-
doch, dass der Begriff »europäi-
scher Staat« in Artikel 49 EUV, der
den Beitritt regelt, nach vorherr-
schender Auffassung nicht allein
durch geographische Kriterien de-
finiert wird. Die Beurteilung, ob
ein Beitrittskandidat dem Kriteri-
um des »europäischen Staates«
gerecht wird, liegt letztlich in der
politischen Entscheidung der Mit-
gliedstaaten der EU, die diese auch
politisch zu verantworten haben.61

Da die Mitgliedstaaten der EWG
kurz nach Gründung der Wirt-
schaftsgemeinschaft der Türkei im
Assoziierungsvertrag von 196462 in
Artikel 28 prinzipiell die Möglich-
keit eines späteren Beitritts eröff-
net haben, ist die Frage, ob die
Türkei im Sinne des europäischen
Vertragswerkes ein »europäischer
Staat« sei, politisch schon lange
entschieden. Diese Entscheidung
wurde im Laufe der Zeit immer
wieder von den Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft/Union erneuert
und bekräftigt. Das Argument, die
damalige Entscheidung beziehe
sich nur auf den Beitritt zur Wirt-
schaftsgemeinschaft und könne
deshalb nicht zur Begründung ei-
nes Beitritts zur heutigen EU als
politischer Gemeinschaft herange-
zogen werden, überzeugt deshalb
nicht.63 Wie erwähnt, wurde vor
dem Beschluss des Europäischen
Rates in Helsinki im Dezember
1999 die grundsätzliche Beitritts-
fähigkeit der Türkei letztmalig
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Erweiterungsdoktrin entwickelt
haben, sondern nur eine auf den
jeweiligen Fall bezogene Beitritts-
politik: Die EU hat seit dem Eu-
ropäischen Rat in Kopenhagen
1993 generelle Beitrittskriterien
vorzuweisen, aber immer noch
keine Erweiterungskriterien.

Sicherheitspolitische Grenz-
überschreitung
In einer sicherheitspolitisch moti-
vierten Variante wird der geogra-
phische Vorbehalt dahingehend
konkretisiert, dass durch einen tür-
kischen Beitritt die EU direkt an
nahöstliche und kaukasische Kri-
sengebiete angrenzen würde. Die
Probleme der Türkei mit ihren re-
gionalen Nachbarstaaten Iran, Irak
und Syrien würden unmittelbar in
die Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) getragen.
Dadurch würde die EU selbst zu
einer nah-/mittelöstlichen Macht.
Diese Veränderung der europäi-
schen Außen- und Sicherheitspoli-
tik sei wegen der damit verbunde-
nen Risiken und Konflikte nicht
wünschenswert.66

Diese Argumentation ist deutlich
am Status quo fixiert. Wie schnell
sich der jedoch ändern kann, erle-
ben wir gerade im Kontext des
jüngsten Irakkrieges. Ob zum Bei-
spiel die Kurden- und die Wasser-
frage in den türkisch-irakischen
Beziehungen künftig die gleiche
Brisanz haben werden, wie wir es
aus der Vergangenheit kennen, ist
angesichts der irakischen Entwick-
lungsmöglichkeiten eine offene
Frage. Genauso wenig lässt sich
absehen, ob sich das Armenierpro-
blem, Berg-Karabach und andere
gegenwärtig ungeklärte, ethnona-
tionalistisch aufgeladene Konflik-
te im Kaukasus oder der anhalten-
de Wettbewerb um die Energie-
ressourcen im kaspischen Raum in
zehn bis fünfzehn Jahren noch ge-
nauso konfliktträchtig darstellen
wie heute.

Außerdem stellt sich die Frage, ob
nicht ein EU-Beitritt zur Eindäm-
mung einer Großzahl dieser Kon-

flikte beitragen könnte und somit
die Stabilität der Region zusätzlich
förderte. So wird im Rahmen des
türkischen Beitrittsprozesses eine
Politik der Öffnung gegenüber
Griechenland betrieben. Die neue
türkische Regierung hat darüber
hinaus als Folge der Beitritts-
orientierung einen Schwenk in der
Zypernpolitik vollzogen. Bei einer
Stabilisierung der Lage im Südkau-
kasus könnte eine in die EU einge-
bundene Türkei konstruktiver hel-
fen als eine aus der Sicht der re-
gionalen Kleinstaaten weitgehend
selbständig agierende »Regional-
macht Türkei«.

Doch abgesehen von diesen Un-
wägbarkeiten künftiger regiona-
ler Entwicklung zum Zeitpunkt ei-
nes möglichen türkischen EU-Bei-
tritts kann sich die EU den politi-
schen Herausforderungen, die aus
diesem Raum auf sie zukommen,
ohnehin nicht entziehen. Das gilt
unabhängig davon, ob sie mit die-
sen Gebieten eine gemeinsame
Grenze hat oder nicht. Auch hier-
zu bietet die aktuelle Irakfrage
hinreichend Anschauungsmaterial.
Mit Blick auf einen türkischen Bei-
tritt ist daher das Hineintragen bri-
santer regionaler Probleme in die
GASP nicht der zentrale Punkt,
sondern die Frage, ob und wie
eine Mitgliedschaft der Türkei die
Politik der EU gegenüber diesen
Problemlagen beeinflussen könn-
te.

Die Türkei verfolgt gegenüber vie-
len ihrer Nachbarstaaten und den
dort vorhandenen Konflikten eine
vom nationalen Interesse getriebe-
ne Außenpolitik. Diese beinhaltet
neben der Sicherung des türki-
schen Staates gegen Gefährdun-
gen von außen oft auch Versuche,
das Geschehen in den Nachbarre-
gionen aktiv zu beeinflussen, und
trägt so zum Aufkommen latenter
Spannungen dort bei.67 Hinzu
kommt eine Tendenz der türki-
schen Außenpolitik zur Ethnisie-
rung politischer Konstellationen:
Immer wenn in einem anderen
Staat turkstämmige Teile der Be-
völkerung in Schwierigkeiten sind,
sieht sich die Türkei zu politischem

Handeln veranlasst. Die völlige Lö-
sung des Konzepts der »Auslands-
türken« von der Staatsbürger-
schaft der Republik Türkei verleiht
türkischer Außenpolitik in der Re-
gion häufig den Charakter ver-
deckter oder gar offener Interven-
tion in die inneren Angelegenhei-
ten souveräner Staaten.68

Kein Versuch Ankaras, diese Politik
nach einem Beitritt im Kontext
oder gar mit Unterstützung der
GASP fortzusetzen, kann von Sei-
ten der EU akzeptiert werden. Al-
lerdings ist es gegenwärtig man-
gels entsprechender europäischer
regionaler Politikkonzepte offen,
ob die GASP der Türkei alternative
Politikangebote machen kann, die
den türkischen Interessen gerecht
werden. Dazu müsste viel stärker
als bisher mit Ankara ein intensi-
ver politischer Dialog über die Ent-
wicklung in diesen kritischen Re-
gionen geführt werden, der einer
engeren politisch-strategischen
Zusammenarbeit zwischen der EU
und der Türkei diente. Solange es
keine konzeptionell fundierte, in
den Einzelheiten definierte Mittel-
ost-, Kaukasus- oder Schwarzmeer-
politik der EU gibt, ist ein Urteil
über die Kompatibilität türkischer
Außenpolitik mit der GASP kaum
möglich. Ansatzpunkte sowohl für
Differenzen als auch für Zusam-
menarbeit gibt es mehr als genug.

Weitaus problematischer dürfte
sein, dass, ohne eine grundlegen-
de Änderung der politischen Praxis
in der Türkei, die türkische Militär-
führung in vielen Fragen der GASP
den entscheidenden Einfluss auf
die türkische Haltung hätte, ohne
dazu demokratisch legitimiert zu
sein. Türkische Vertreter in den
außen- und sicherheitspolitischen
Gremien der EU, die ihre Weisung
indirekt vom Nationalen Sicher-
heitsrat erhalten oder in kritischen
Situationen ohne Rückfragen bei
der Militärführung nicht ge-
sprächs- oder entscheidungsfähig
sind, kann die EU nicht akzeptie-
ren. Die von der AKP-Regierung im
Juli 2003 auf den Weg gebrachten
Reformen der Rolle des Militärs im
politischen Entscheidungsprozess
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weisen daher in die richtige Rich-
tung. Ihre effektive Umsetzung ist
von der EU in Ankara dringend
einzufordern.

Mitunter wird auch darauf verwie-
sen, dass der türkische Beitritt alte
Gegensätze auf dem Balkan wie-
derbeleben könne. Die Gesell-
schaften dort hätten die Erinne-
rung an die jahrhundertelange
türkische Okkupation noch nicht
wirklich verarbeitet und empfän-
den die Türkei immer noch eher
als latente Bedrohung denn als ko-
operativen Partner. Gerade für sie
sei die Türkei kein europäischer
Staat. Diese kollektivpsychologi-
sche Komponente würde beson-
ders die Zusammenarbeit in der
GASP erschweren.

Für diese These fehlen weitgehend
empirische Belege. In jüngster Zeit
zeigen gerade die griechisch-türki-
sche Annäherung sowie die bulga-
risch-türkische und rumänisch-tür-
kische Normalisierung, dass die ak-
tuelle Politik weniger von vergan-
genheitsbedingter Abgrenzung,
sondern mehr von zukunftsorien-
tierter Nachbarschaftspolitik ge-
prägt ist. Der Beitritt Rumäniens
und Bulgariens zur Nato wird auch
nicht mit dem Verweis auf zuneh-
mende Gegensätze in der Allianz
aufgrund des Näherrückens an
den historischen Feind Türkei
kommentiert. Sicher halten sich
auf dem Balkan noch häufig Ge-
schichtsbilder, die eine feindliche
Abgrenzung zur Türkei zur Grund-
lage haben, doch ist es weder er-
wiesen, dass derartige Stereotype
durch Zusammenarbeit unüber-
windbar sind, noch dass sie ein ef-
fektives Funktionieren der EU ver-
hinderten.69 Das klassische euro-
päische Gegenbeispiel ist die am
Beginn des Einigungsprozesses ste-
hende deutsch-französische Aus-
söhnung, die zeigt, dass Integra-
tion zur Überwindung von Feind-
bildern erfolgreich sein kann.

Überforderung der EU

Ein weiteres Argumentationsbün-
del richtet sich auf die von einem

zum BIP der Türkei bei, während
es in der EU-15 nur 1,7 Prozent
sind.72 Noch 35,4 Prozent der Er-
werbstätigen sind in der Landwirt-
schaft beschäftigt; in der EU-15
sind es nur 4,2 Prozent.73 Die Ein-
kommensunterschiede in der Tür-
kei sind sowohl in regionaler als
auch in personeller Hinsicht erheb-
lich: Das landesweite durchschnitt-
liche Pro-Kopf-Einkommen betrug
im Krisenjahr 2001 etwa 2150 US-
Dollar (USD); am Ostrand des Mar-
marameeres, in der größten Indus-
trieregion der Türkei, lag es, trotz
der immer noch nicht völlig über-
wundenen Folgen des Erdbebens
von 1999, bei etwa 4100 USD,
während es in der im Nordosten
Anatoliens an Armenien grenzen-
den »Armutsregion« zwischen
Ardahan und Iǧdır bei 730 USD
lag, nur geringfügig unter dem
Wert im Armenhaus des Südostens
um den Van-See, wo das Pro-Kopf-
Einkommen 750 USD erreichte.74

Die reichsten 20 Prozent der türki-
schen Einwohner bestritten 1994
47,7 Prozent der Konsumausga-
ben, die ärmsten 20 Prozent nur
5,8 Prozent. Der Gini-Index, das in-
ternational übliche Maß für die
Ungleichheit der Einkommensver-
teilung, lag mit 41,5 deutlich über
dem der EU-Mitglieder und vieler
Beitrittskandidaten.75 Die wirt-
schaftliche Entwicklung in der Tür-
kei und in der EU während der

Beitritt erwarteten konkreten
wirtschaftlich-sozialen und politi-
schen Folgen. Dabei wird vor allem
auf den großen Entwicklungsab-
stand zwischen der EU und der
Türkei hingewiesen, der sich zum
Beispiel in der Differenz des Brut-
toinlandsproduktes (BIP) pro Kopf
zeige: Die Türkei hatte 2000 nur 25
Prozent des durchschnittlichen BIP
pro Kopf der EU-15. Die Zahl ging
2001 wegen der schweren türki-
schen Wirtschaftskrise auf 22 Pro-
zent zurück.70 Aus dieser Differenz
wird die Notwendigkeit erheb-
licher EU-Strukturleistungen nach
einem Beitritt gefolgert, deren
Umfang die finanziellen Möglich-
keiten der Union übersteigen wür-
de. Kürzlich wurde in diesem Zu-
sammenhang ein jährlicher Net-
totransfer von etwa 20 Milliarden
Euro genannt.71

... in wirtschaftlicher Hinsicht

Als besonders schwerwiegende
Punkte der wirtschaftlich-sozial
begründeten Ablehnung werden
der hohe Anteil der Landwirt-
schaft an der türkischen Volkswirt-
schaft sowie das große innertürki-
sche Wohlstandsgefälle genannt.
Beide Faktoren sind die Hauptur-
sache der zu erwartenden hohen
EU-Transfers in die Türkei. Der
Agrarsektor trägt mit 14,2 Prozent
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letzten zehn Jahre gibt keinen 
Anlass zu der Annahme, dass sich 
seitdem an diesen Verhältnissen
Grundlegendes geändert hätte.

Der große wirtschaftliche Abstand
zur Kern-EU ist nicht zu bestreiten.
Hier befindet sich die Türkei in ei-
ner Klasse mit Rumänien und Bul-
garien. Eine Angleichung an den
EU-Durchschnitt würde, selbst mit
Blick auf die im Vergleich zur EU-
15 niedrigeren Daten der EU-25,
wie im Fall der beiden südosteu-
ropäischen Länder Jahrzehnte
dauern. Das gilt auch dann, wenn
die Türkei dauerhaft zu den in der
Vergangenheit gewohnten hohen
Wachstumsraten von über 5 Pro-
zent zurückkehren sollte. Für lan-
ge Zeit wäre das Land ein Netto-
empfänger im Rahmen des EU-
Haushaltes, wahrscheinlich der
größte Nettoempfänger in einer
EU-28.

Weitgehend unklar ist jedoch die
Größenordnung des EU-Transfers
in die Türkei. Er würde aus Zahlun-
gen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und der Strukturpoli-
tik bestehen und nach dem derzeit
für möglich gehaltenen Datum ei-
nes türkischen Beitritts wahr-
scheinlich erst gegen Ende der

nächsten mittelfristigen Finanzpla-
nung der EU anfallen, die bis zum
Jahr 2013 reichen wird, möglicher-
weise sogar erst danach.

Doch schon von der Erweiterung
um zehn Mitgliedstaaten, mit we-
nigen Ausnahme alle Nettoemp-
fänger, wird eine so umfangreiche
zusätzliche Belastung des EU-
Haushaltes erwartet, dass eine

weitere Reform der ausgabenwirk-
samen EU-Politiken unabdingbar
erscheint.76 Dabei werden die Net-
tozahler Änderungen befürwor-
ten, die ihre Belastung verringern.
Die jetzigen Nettoempfänger wer-
den ihren Besitzstand verteidigen,
um keinesfalls zu Nettozahlern zu
werden. Die neuen Nettoempfän-
ger werden darauf drängen, min-
destens die gleichen Vorteile zu
erlangen wie die jetzigen Empfän-
gerländer.

Das Ergebnis der Reformbemü-
hungen ist ebenso ungewiss wie
jenes der spätestens im Jahr 2006
anstehenden Verhandlungen über
die Eckdaten für die Finanzpla-
nung bis 2013. Soll die Zustim-
mung der Bevölkerung in den »rei-
chen« Kernländern der EU zum Ei-
nigungsprozess nicht beeinträch-
tigt werden, sind jedoch keine
großen finanziellen Sprünge mög-
lich. Das gilt um so mehr, wenn es
in den nächsten Jahren zu keinem
deutlichen Anstieg der gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsrate in
der EU kommen sollte. Bei Anhal-
ten der relativ schwachen Wirt-
schaftsentwicklung in der EU ist
mittelfristig mit weiteren kosten-
senkenden Reformbemühungen in
der Agrar- und Strukturpolitik zu
rechnen.
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Vor diesem Hintergrund sind be-
lastbare Prognosen über die von
einer türkischen Mitgliedschaft zu
erwartenden zusätzlichen Finanz-
transfers kaum möglich. Die ge-
genwärtigen Berechnungen auf
der Grundlage des Status quo müs-
sen alle von der unrealistischen
Annahme ausgehen, dass die Ver-
hältnisse des Jahres 2000 im Jahre
2012 oder später unverändert gül-
tig sind. Mit entsprechend großer
Vorsicht sind die vorgelegten Zah-
len zu bewerten: Dienste der Eu-
ropäischen Kommission haben
2002 angeblich einen Nettotrans-
fer an die Türkei von 20 Milliarden
Euro ermittelt; eine neuere schwe-
dische Untersuchung kommt auf
knapp 12 Milliarden Euro, das
Essener Zentrum für Türkeifor-
schung hat auf der Grundlage der
Daten von 1998 einen Betrag von
knapp 7,5 Milliarden Euro errech-
net.77 Bei allen diesen Angaben ist
zu bemängeln, dass die ihnen zu-
grunde gelegten Annahmen und
Modelle von den Verhältnissen der
aktuellen EU-15 ausgehen und da-
mit die Realität der EU-27 zum
Zeitpunkt eines eventuellen türki-
schen Beitritts nicht erfassen kön-
nen. Entsprechend gering ist ihr
argumentativer Wert in der aktu-
ellen Beitrittsdiskussion.

Klar ist nur, dass ein türkischer Bei-
tritt zusätzliche Finanztransfers

die Aufnahmefähigkeit der betrof-
fenen EU-Mitglieder, hier haupt-
sächlich Deutschland, überfordern
würde. Hinzu komme die demo-
graphische Entwicklung der Tür-
kei, durch die das Land in etwa 15
Jahren mit 80 Millionen Einwoh-
nern zum bevölkerungsstärksten
EU-Mitglied würde.78 In diesem Zu-
sammenhang wird dann regel-
mäßig die Problematik der aus re-
ligiös-kulturellen Gründen als
äußerst schwierig angesehenen In-
tegration der bereits in der EU le-
benden türkischen Bevölkerungs-
gruppe erwähnt.

Prognosen über Migrationsbewe-
gungen im Fall einer türkischen
Mitgliedschaft sind ähnlich schwie-
rig wie jene über die zu erwarten-
den Finanztransfers. Einerseits
wird von einem Millionenheer tür-
kischer Migranten geschrieben,
das nach dem Beitritt in die EU
strömen würde, andererseits wird
der Eindruck erweckt, das Problem
sei aufgrund entsprechender Ent-
wicklungsannahmen für die Türkei
und unter Verweis auf die weitge-
hend ausgebliebene Migration
nach der ersten Süderweiterung
praktisch nicht existent. Tatsäch-
lich können keine belastbaren
Prognosen aufgestellt werden.79

Es ist zwar zu erwarten, dass der
im Zuge der fortschreitenden Mo-
dernisierung ablaufende wirt-
schaftliche Strukturwandel in der
Türkei noch erhebliche Arbeits-
kräftereserven in der Landwirt-
schaft freisetzt, die zunächst zu ei-
nem Anstieg der Arbeitslosigkeit
beitragen dürften. Unklar ist je-
doch, wie schnell dieser Prozess
vonstatten geht, wie weit er vor
dem Beitritt vorangeschritten ist,
wie sehr er durch den Beitritt be-
schleunigt wird und welche Migra-
tionswirkungen davon ausgehen
werden. Das hängt zum einen da-
von ab, ob es der Türkei gelingt,
den gegenwärtig unter Aufsicht
des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) laufenden wirtschaft-
lichen Reformprozeß in ein nach-
haltiges Wachstum zu überführen,
das auch neue Arbeitsplätze
schafft; zum anderen wird das

bedeuten würde, deren Höhe je-
doch durch politische Entscheidun-
gen der EU beeinflusst werden
kann. Damit ist die Lage nicht
grundlegend anders als bei der jet-
zigen Erweiterung um zehn neue
Mitgliedstaaten und bei dem für
2007 ins Auge gefassten Beitritt
Bulgariens und Rumäniens, die je-
weils erhebliche zusätzliche Fi-
nanzlasten für die Union mit sich
bringen. Unwahrscheinlich ist je-
doch, dass ein Beitritt der Türkei
die EU genauso viel kosten würde
wie die Erweiterung um zwölf
neue Mitglieder. Die zu erwarten-
den zusätzlichen Finanzlasten kön-
nen nicht als grundsätzliches Ar-
gument gegen einen türkischen
EU-Beitritt geltend gemacht wer-
den, solange ihre Höhe nicht mit
einer gewissen Sicherheit abzu-
schätzen ist. Sie sind allenfalls ein
Argument, angesichts der großen
Ungewissheit in diesem für die EU
wesentlichen Aspekt einer türki-
schen Mitgliedschaft die Beitritts-
verhandlungen weiter hinauszu-
schieben.

... in sozialer Hinsicht

Aus der großen wirtschaftlichen
Diskrepanz wird in der Beitrittsdis-
kussion ein Anreiz zur permanen-
ten Arbeitskräftemigration in ei-
ner Größenordnung gefolgert, die
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Datum des türkischen Beitritts ent-
scheidend sein. Je später es liegt,
desto weiter könnte der migra-
tionsdämmende Strukturwandel
in der Türkei vorangeschritten und
um so größer könnte in einigen
Kernländern der EU aufgrund der
rückläufigen demographischen
Entwicklung der Migrationsbedarf
sein, wenn es nicht zu erheblichen
Einbrüchen im Wohlstandsniveau
kommen soll.80 Ob dieser Bedarf
dann durch potentielle türkische
Migranten gedeckt werden kann,
ist eine weitere offene Frage, 
deren Antwort wesentlich von 
der qualitativen Entwicklung des
türkischen Humankapitals ab-
hängt.

Mit Sicherheit ist jedoch davon
auszugehen, dass bei anhalten-
dem Migrationsdruck aus der Tür-
kei die Personenfreizügigkeit,
ähnlich wie bei der ersten Süd-
erweiterung und der Osterweite-
rung, mit einer erheblichen zeit-
lichen Verzögerung wirksam wür-
de: Bei ähnlichen Übergangs-
regeln wie in den genannten Fäl-
len wäre das wahrscheinlich erst
um 2018 der Fall. Die migrations-
politische Situation in den Mit-
gliedstaaten und in der Türkei zu
diesem Zeitpunkt ist gegenwärtig
nicht vorhersehbar. Entsprechend
flexibel müsste die Frage in den
Beitrittsverhandlungen geregelt
werden. Bisher hat jede türkische
Regierung eine große Bereitschaft
signalisiert, Wünsche der EU nach
längeren Übergangsfristen für die
Freizügigkeit zu akzeptieren. Die
Union würde in den Beitrittsver-
handlungen also über entspre-
chenden Manövrierraum verfü-
gen, um die Migrationsängste der
Bevölkerung angemessen zu be-
rücksichtigen. Dabei könnte zum
Beispiel anstelle einer zeitlichen
Übergangsfrist der Beginn der
Freizügigkeit an ein bestimmtes
Entwicklungsniveau geknüpft
werden, das einen eventuellen Mi-
grationsdruck spürbar vermindern
würde.

Diese Überlegungen rücken auch
das Problem der unzureichenden
Integration der bereits in der EU

lebenden Muslime in eine andere
Perspektive. Sollte in 15 oder mehr
Jahren die Lage noch genauso
unbefriedigend oder gar noch
schlechter sein als heute, dann
wäre die Ursache für mögliche so-
ziale und politische Probleme
kaum noch glaubwürdig in einer
zu erwartenden weiteren Wande-
rungswelle aus der Türkei zu su-
chen. Vielmehr läge dann eindeu-
tig politisches Versagen der be-
troffenen Mitgliedstaaten und/
oder der Union insgesamt vor.
Sollten aber die heute vorhande-
nen Probleme in zufrieden stellen-
der Weise gelöst sein, können die
dafür gefundenen Politiken auch
mit Problemen fertig werden, die
aus einer eventuellen Zuwande-
rung nach einem türkischen Bei-
tritt resultieren.

... in institutionell-politischer
Hinsicht
Die Größe des Landes mit seiner
hohen und noch wachsenden Ein-
wohnerzahl würde dazu führen,
dass der Türkei in den Institutio-
nen der EU eine starke Rolle zufie-
le. Sie stünde auf derselben Stufe
wie die EU-Großstaaten Deutsch-
land, Frankreich und Großbritanni-
en und rangierte deutlich vor den
jetzigen EU-Mittelstaaten Italien
und Spanien. Daraus wird die Be-
fürchtung abgeleitet, das ärmste
und am wenigsten europäische
Mitgliedsland erhielte in der EU
eine politisch dominante Position,
wodurch die Gefahr eines grundle-
genden Politikwandels der Union
entstünde. »Niemand könnte der
türkischen Regierung einen Vor-
wurf machen, wenn sie ihre eige-
nen Wirtschaftsinteressen auf die
Spitze der europäischen Tagesord-
nung setzen würde. Nur wäre
dann eben das Projekt einer Ver-
tiefung der EU als wirtschaftliche
und politische Einheit beendet.«81

Diese Befürchtungen, die auch in
der Türkei oft als Begründung für
die Zurückhaltung der EU-Mitglie-
der gegenüber einem Beitritt ge-
nannt werden, sind unverständ-
lich.82 Sie offenbaren eine erheb-

liche Unkenntnis der Entschei-
dungsregeln und tatsächlichen Po-
litikprozesse in der Union. Sicher
erhielte die Türkei gemäß den in-
stitutionellen Regelungen der Uni-
on ein entsprechendes Gewicht im
Entscheidungsverfahren. Doch
kann schon heute gerade wegen
dieser Regeln kein einzelner Mit-
gliedstaat die EU-Politik dominie-
ren. Um Entscheidungen zu beein-
flussen, sind Koalitionen für die
entsprechenden Mehrheiten zu
bilden.83 Nur in Fällen, in denen
Einstimmigkeit vorgeschrieben ist,
kann ein einzelner Mitgliedstaat
ein übermäßiges Gewicht erlan-
gen, doch nur im negativen Sinn
der Verhinderung einer Entschei-
dung durch sein Veto. Das wesent-
liche Merkmal eines türkischen
Beitritts wäre, dass sich die EU
nach dem Beitritt von 12 kleinen
und mittleren Staaten um ein wei-
teres großes Mitglied vergrößern
würde. Das Ungleichgewicht zwi-
schen »Großen« und »Kleinen«
würde zugunsten der »Großen«
verringert.

Legt man die heute gültigen, vom
Europäischen Rat in Nizza be-
schlossenen Regelungen zugrun-
de, bekäme die Türkei im Minister-
rat wahrscheinlich 29 Stimmen wie
die anderen großen Mitgliedstaa-
ten. Insgesamt hätten die dann 28
Mitgliedstaaten im Rat 374 Stim-
men. Die für eine qualifizierte
Mehrheit notwendige Schwelle
von ca. 73 Prozent läge bei 275
Stimmen – davon würde die Türkei
über knapp 11 Prozent verfügen.
Für eine Sperrminorität wären 
100 Stimmen erforderlich. Davon
könnte die Türkei 29 Prozent mo-
bilisieren. In jedem Fall wäre An-
kara darauf angewiesen, Koalitio-
nen mit anderen Mitgliedstaaten
zu schmieden, um eine Entschei-
dung in seinem Sinn durchzuset-
zen.

Wenn das im Verfassungsentwurf
des Konvents vorgesehene verein-
fachte Entscheidungsverfahren im
Rat nach dem 1. November 2009
gelten würde, bei dem für eine
qualifizierte Mehrheit neben der
Mehrheit der Mitgliedstaaten
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auch immer 60 Prozent der EU-Be-
völkerung repräsentiert sein müs-
sen, würde das türkische Gewicht
verstärkt.84 Die Türkei würde in
der EU-28 nach plausiblen Schät-
zungen zur Bevölkerungsentwick-
lung etwa 15 Prozent der Gesamt-
bevölkerung stellen. Doch auch
dann bräuchte sie für eine kon-
struktive Entscheidung in ihrem
Sinne weitere 14 Mitgliedstaaten,
die mindestens 45 Prozent der EU-
Bevölkerung repräsentieren. An-
ders sähe es mit Blick auf die Ver-
hinderungsmacht aus: Auch hier
müsste die Türkei weitere 14 Mit-
glieder auf ihrer Seite haben, die
allerdings zusammen nur noch 26
Prozent der EU-Bevölkerung ver-
treten müssten. Die Annahme,
dass die Türkei den Entscheidungs-
prozess bestimmen könne, wäre
unter diesen Bedingungen nur
dann plausibel, wenn sie eindeutig
als Führungsmacht in der EU-28
akzeptiert wäre. Es spricht jedoch
wenig dafür, dass in der größeren
EU die Bereitschaft zunähme, ein-
zelnen Mitgliedern eine Führungs-
rolle zuzugestehen, wenn das in
der heutigen EU-15 schon nicht
der Fall ist.

Im Übrigen zeigt das Beispiel der
Verhinderungsmacht, dass Größe,
also allein die Bevölkerungszahl,
nur einen relativen Vorteil bietet,
der in diesem Fall durch das Erfor-
dernis der Staatenmehrheit abge-
schwächt wird. Das wirklich neue
an den vom Konvent vorgeschla-
genen Entscheidungsregeln für
Mehrheitsabstimmungen im Rat
ist weniger die größere Bedeu-
tung des Bevölkerungskriteriums
als der Umstand, dass es künftig
keine zahlenmäßige Sperrmino-
rität mehr geben wird: Auch für
die Verhinderung von Entschei-
dungen ist eine Staatenmehrheit
erforderlich.

Der türkische Einfluss im Entschei-
dungsverfahren der EU wäre folg-
lich nicht oder nur unwesentlich
größer als der jedes anderen gro-
ßen Mitgliedstaates, aber sicher
genauso groß wie der Deutsch-
lands. Das ist keine Dominanzposi-
tion. Diese wäre auch in der Euro-

päischen Kommission oder im Eu-
ropäischen Parlament nicht gege-
ben. Nach den geltenden Regeln
könnte die Türkei wahrscheinlich
ein Mitglied der Kommission stel-
len und bekäme keinesfalls mehr
als 99 Sitze des dann auf 821 Mit-
glieder angewachsenen Europäi-
schen Parlaments. Sogar wenn
man unterstellt, dass diese Abge-
ordneten in kritischen Fragen nach
nationaler Zugehörigkeit und
nicht nach politischer Fraktionszu-
gehörigkeit votieren, könnte das
türkische Kontingent die Entschei-
dungen des Parlaments nicht do-
minieren.

Der Konvent über die Zukunft Eu-
ropas hat die Fälle, in denen Ein-
stimmigkeit im Rat vorgesehen ist,
weiter eingeschränkt: auf 14 Poli-
tikbereiche und 30 konstitutionel-
le Fragen.85 Sollte die anschließen-
de Regierungskonferenz dabei
bleiben, würde damit auch der
»negative Dominanzeffekt« einer
eventuellen türkischen Vetopolitik
eingeschränkt. Im übrigen zeigt
die Geschichte der EU, dass kein
Mitgliedstaat gegen die Versu-
chung gefeit ist, nationale Son-
derinteressen durchzusetzen. Das
herausragendste Beispiel ist wohl
Großbritanniens Festhalten an sei-
nem Beitragsrabatt, obwohl des-
sen Grundlage längst entfallen ist.
Warum die Türkei geneigt sein
sollte, die eigenen Interessen häu-
figer und intensiver als andere
durchzusetzen, müsste ausführli-
cher belegt werden.

Kooperation, Kompromisssuche
und Koalitionsbildung dürften in
der Regel auch das Verhalten der
Türkei in den Gremien der EU be-
stimmen, wenn sie ihre Interessen
zum Tragen bringen will. Eine an-
dere Frage ist es, ob sie sich diesem
mühseligen politischen Prozess un-
terwerfen will, der sich nie ohne
Abstriche an den eigenen Vorstel-
lungen vollzieht. Doch darüber
hätte die Türkei am Ende der Bei-
trittsverhandlungen selbst zu ent-
scheiden. Diese Entscheidung kön-
nen ihr wohlmeinende Europäer
nicht abnehmen.
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Warum die Türkei
Mitglied werden
sollte
Die in der Diskussion vorgetra-
genen Gründe für einen EU-Bei-
tritt der Türkei weisen eine ähnli-
che inhaltliche Bandbreite auf wie
die Argumente dagegen. Es gibt
keinen einzelnen »wahren« Grund
oder unbezweifelbaren Vorteil für
die Union, mit dem sich die türki-
sche Mitgliedschaft rechtfertigen
ließe. Zum einen werden Argu-
mente betont, die darauf abzie-
len, den Charakter der EU als kul-
turell offene Union hervorzuhe-
ben, die durch den Beitritt Anka-
ras besser zum Ausgleich der Kul-
turen in der Welt, insbesondere im
Verhältnis zu den islamischen Län-
dern, beitragen könne. Andere Ar-
gumente stellen eher auf die Not-
wendigkeit ab, die Verlässlichkeit
der EU als internationaler Akteur
zu unterstreichen, indem an der
seit Jahrzehnten etablierten politi-
schen Grundlinie der Beziehungen
zur Türkei festgehalten wird. Eine
große Rolle spielen Überlegungen,
die die Notwendigkeit einer stabi-
len europäischen Ordnung beto-
nen, zu der eine »europäisierte«
Türkei wesentlich beitragen kön-
ne. Dafür sei aber ihre eigene dau-
erhafte Stabilität eine wichtige
Voraussetzung, die am besten
durch den an strikte Bedingungen
gebundenen Beitritt zu gewähr-
leisten sei. Schließlich wird auch
immer wieder auf das große si-
cherheitspolitische Potential hin-
gewiesen, das die Türkei in die im
Entstehen begriffene Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der
EU einbrächte.

Beitritt als Manifestation
europäischer Werte
Obwohl die meisten Befürworter
eines türkischen Beitritts die iden-
titätsbezogene Ablehnung zurück-
weisen, begründen viele von ih-
nen ihre positive Sicht in ähnlicher
Weise. Für sie gründet sich die EU
in ihrem Wesenskern auf die Wer-
te der modernen liberalen Demo-

kratie, wie sie in den politischen
Kriterien von Kopenhagen für ei-
nen EU-Beitritt zum Ausdruck
kommen: Demokratie, Rechts-
staat, Schutz der Menschenrechte,
Achtung und Förderung von Min-
derheiten. Diese Werte gelten ih-
nen als universalistisch und nicht
als kulturspezifisch, selbst wenn
sie ihren Ursprung im europäi-
schen Kulturkreis haben. Besonde-
ren Wert legen die Befürworter
auf die Feststellung, dass die EU
nicht durch eine religiöse Kompo-
nente, das Christentum, definiert
werden könne. Aus dieser Sicht
kann auch ein Staat mit muslimi-
scher Gesellschaft der EU beitre-
ten, wenn er sich zum europäi-
schen Wertekanon bekennt und
seine gesellschaftliche und politi-
sche Praxis von diesen Werten be-
stimmt wird.86

Nicht selten wird noch hinzuge-
fügt, dass sich in der Aufnahme ei-
nes muslimischen Volkes das Be-
kenntnis der EU zu den erwähnten
Werten, zu denen auch die religiö-
se Toleranz als Teil der allgemei-
nen Menschen- und Bürgerrechte
gehöre, besonders deutlich mani-
festieren würde. Oft wird darauf
verwiesen, dass ein türkischer Bei-
tritt zur EU eine Widerlegung der
These Huntingtons vom »Zusam-
menprall der Kulturen« und ein
wesentliches Element im Dialog
der Religionen darstellen würde.

Hinzugefügt wird, damit werde
auch ein Beispiel für andere musli-
mische Gesellschaften gegeben,
dass sich westliche Demokratie
und muslimische Gesellschaft nicht
ausschlössen. »Mit einer politisch
und wirtschaftlich integrierten
Türkei könne die EU ... ein aufge-
klärt islamisches Scharnier mit Aus-
strahlung in die islamische Welt er-
halten.«87 Die türkische EU-Mit-
gliedschaft erhält in dieser Sicht
eine geradezu globalstrategische
Bedeutung für die friedliche Ent-
wicklung der Welt. So erklärte der
Staatsminister im Auswärtigen
Amt, Hans Martin Bury, in der Bun-
destagsdebatte über die Ergeb-
nisse des Europäischen Rates von
Kopenhagen (12./13. Dezember

2002): »Wenn es gelingt, dass ein
islamisch geprägtes Land den Weg
der Demokratie, der Meinungsfrei-
heit, der Achtung und Verteidi-
gung der Menschenrechte, der
Gleichberechtigung von Frauen
und Männern, der Trennung von
Religion und Staat, der Rechts-
staatlichkeit und der sozialen
Marktwirtschaft erfolgreich geht,
dann wird das für Europa und weit
über Europa hinaus von unschätz-
barem Wert für Frieden, Freiheit
und Sicherheit in der Welt sein.«88

Weniger weitreichend, aber in die
gleiche Richtung weisend ist das
Argument, mit einem Beitritt der
Türkei lasse sich die Integration
der in den verschiedenen EU-Staa-
ten lebenden Türken und anderen
Muslime erleichtern. Diese näh-
men sich dann nicht mehr so stark
wie bisher als eine ausgegrenzte
Minderheit von »anderen« wahr,
sondern eher als legitimen Teil eu-
ropäischer Gesellschaft.89 In die-
sem Zusammenhang wird meist
auch warnend auf mögliche nega-
tive Konsequenzen eines abge-
lehnten Beitritts für das Zusam-
menleben von türkischer Gemein-
schaft und Mehrheitsbevölkerung
in den EU-Staaten, besonders in
Deutschland, hingewiesen. Enttäu-
schung könne zu weiterer Abkap-
selung führen und eine teilweise
schon zu beobachtende Tendenz
zu einer türkisch-muslimischen
Parallelgesellschaft mit negativen
Folgen für den sozialen Frieden
verstärken.

Doch folgt aus dem Argument,
dass ein den europäischen Werten
verpflichteter Staat mit muslimi-
scher Gesellschaft Mitglied der EU
sein kann, nicht zwingend, dass 
er es auch werden muss. Gezeigt
wird nur, dass bei überzeugenden
Gründen für den Beitritt dieser
nicht aus religiös-kulturellen Moti-
ven verweigert werden kann.
Doch bleibt die intellektuelle und
politische Aufgabe, den Beitritt zu
begründen. Hier tun sich die Be-
fürworter einer türkischen Mit-
gliedschaft schwer. Unzureichend
ist das Argument, nur so könne
der türkische Vorwurf widerlegt
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werden, die EU lehne sie aus reli-
giös-kulturellen Vorurteilen ab.
Die Fähigkeit der EU, in ihren
Grenzen das friedliche Zusammen-
leben unterschiedlicher Religionen
und Kulturen zu ermöglichen,
kann angesichts der bereits in der
Union vorhandenen religiösen und
kulturellen Vielfalt auch ohne eine
türkische Mitgliedschaft bewiesen
werden.

Auch die These, dass damit zum in-
ternationalen Frieden zwischen
Religionen und Kulturen beigetra-
gen werde, ist nicht zwingend. In-
wiefern hängt dieser tatsächlich
wesentlich vom türkischen Beitritt
ab? Zwar mag die Türkei für Hun-
tingtons Theorem ein besonders
instruktiver Fall sein, doch be-
hauptet selbst er nicht, dass sie bei
der Bewältigung des Problems
eine Schlüsselrolle spielt. Es gibt
hinreichend plausible Annahmen,
dass ein Zusammenstoß der Kultu-
ren auch durch andere politische
Maßnahmen verhindert werden
kann, zum Beispiel die vorbehalt-
lose Akzeptierung Irans als legi-
timen Teil der internationalen
Ordnung. Die positive symbolische
Bedeutung einer türkischen EU-
Mitgliedschaft kann in diesem Zu-
sammenhang allerdings kaum be-
stritten werden.90

Ebensowenig ist einzusehen, dass
für den Vorbildcharakter des türki-
schen Modells einer säkularen de-
mokratischen muslimischen Staats-
und Gesellschaftsordnung der EU-
Beitritt notwendig ist. Implizit
wird mit dem Argument die auch
in türkischen Kreisen vertretene
Annahme unterstützt, dass das
Modell aus eigener Kraft nicht
(über)lebensfähig sei und nur im
größeren EU-Verbund auf Dauer
gesichert werden könne. Es ist we-
der analytisch plausibel noch poli-
tisch praktikabel, Demokratisie-
rungsprozesse in islamischen Ge-
sellschaften generell von der EU-
Mitgliedschaft der Türkei abhän-
gig zu machen.

Wenn es andererseits aber mög-
lich ist, was ebenfalls viele türki-
sche Politiker und Intellektuelle

lich noch demokratisch sei.92 Als
»worst case« wird im Falle einer
Ablehnung durch die EU die »Isla-
misierung« des türkischen Staates
befürchtet. Es wird argumentiert,
die laizistisch-republikanischen Eli-
ten, die bisher die türkische Politik
und ihre Westorientierung be-
stimmt haben, würden durch eine
Ablehnung geschwächt und eine
Islamisierung von Staat und Gesell-
schaft wäre die Folge.

Wie wahrscheinlich ist jedoch das
Szenario einer Islamisierung der
Türkei und was wird überhaupt
darunter verstanden? Wann ist die
für laizistische Staaten typische
Trennung von Religion und Staat
überschritten? Ist jede Äußerung
islamischen Glaubens im öffent-
lichen Raum schon Islamisierung
oder doch eher Ausdruck des Men-
schenrechtes auf freie Religions-
ausübung? Diese Fragen bewegen
nicht nur die türkische Gesell-
schaft, sondern zunehmend auch
die EU-Staaten Deutschland und
Frankreich.93 Weder hier noch dort
sind bisher endgültige und allseits
akzeptierte Antworten gefunden
worden. Erkennbar ist jedoch, dass
bislang der Raum der Religions-
freiheit in den EU-Staaten weiter
gesteckt ist als in der Türkei.

In der EU wird als Qualifikation für
politisch nicht hinnehmbare isla-
mische Entwicklungen häufig das
Adjektiv »radikal« benutzt, ohne
hinreichende inhaltliche Definiti-
on. Jedenfalls ist es schwierig, in
der politischen Entwicklung der
Türkei ein Vordringen von Grup-
pen auszumachen, deren Anhän-
ger mittels des Staates oder ande-
rer Institutionen eine spezifische
religiöse Interpretation der Gesell-
schaft durchsetzen wollen. Dies
dürfte aufgrund der sehr vielfälti-
gen islamischen Tradition der Tür-
kei auch nicht einfach sein.

Generell gilt für die türkische Form
des politischen Islam, dass er sich –
von extremistischen Randgruppie-
rungen wie der Hizbullah abgese-
hen – seit seinem Entstehen ge-
mäßigt zeigt. In einer ständigen
Folge von Verbot und Neugrün-

betonen, in der Türkei aus eigener
Kraft eine liberale Demokratie zu
etablieren, erfordert diese für die
Modellfunktion in anderen islami-
schen Ländern den EU-Beitritt
nicht. Damit wird nicht bestritten,
dass eine Mitgliedschaft in der
Union, wie in anderen Fällen ge-
schehen, auch in der Türkei zur
Stabilisierung eines liberalen de-
mokratischen Systems europäi-
scher Prägung beitragen kann.
Doch fragt sich, ob das allein ein
hinreichender Beitrittsgrund ist. Es
kann aber nicht übersehen wer-
den, dass die Stabilisierung fragi-
ler demokratischer Systeme für die
erste Süderweiterung um Grie-
chenland, Spanien und Portugal
sowie im Kontext der laufenden
Osterweiterung um die neuen De-
mokratien in Mittel- und Osteuro-
pa ein wesentlicher Beweggrund
für die prinzipielle Erweiterungs-
bereitschaft der EU-Mitglieder
war.

Sicherheitspolitische Vorteile

Im Kern ihrer sicherheitspoliti-
schen Erwägungen geht es den Be-
fürwortern um die Stabilisierung
der regionalen Nachbarschaft der
EU im östlichen Mittelmeer und
den angrenzenden Regionen des
Mittleren Ostens und des Kauka-
sus. In diesem Zusammenhang
wird stets die geostrategische Be-
deutung einer fest mit der EU ver-
bundenen Türkei hervorgehoben.
Ebenso wird betont, dass eine im
Inneren stabile und nach dem Mo-
dell europäischer Demokratie
funktionierende Türkei besser in
der Lage sei, einen regionalen Sta-
bilisierungsbeitrag zu leisten als
ein von Europa isolierter Partner in
Ankara.91

Versicherung gegen 
Islamisierung der Türkei
Werde die Türkei von Europa
zurückgewiesen, dann bestehe die
Gefahr eines Kollapses der »inne-
ren Staatsidee der Türkei« mit der
fatalen Konsequenz einer anderen
türkischen Politik, die weder west-
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dung pro-islamischer Parteien um
Necmettin Erbakan war der über-
wiegende Teil der türkischen An-
hänger des Islamismus immer in
das politische System der Republik
integriert.94 Die bedeutendste Ziel-
gruppe waren Zuwanderer, die
mit ihren Familien aus Anatolien
in die Großstädte des Westens ka-
men und dort mit anderen Lebens-
welten und Wertvorstellungen
konfrontiert wurden. Insbesonde-
re die Jugendlichen dieser Gruppe
bildeten den Kern der islamisti-
schen Bewegung der achtziger
und frühen neunziger Jahre.

Die breite Masse aber hat islamisti-
sche Positionen nicht übernom-
men. Zwar spielt Religion als ge-
meinsame identitäre Dimension
für große Teile der anatolischen
Bevölkerung auch heute eine
wichtige Rolle, jedoch nicht im Sin-
ne eines wie auch immer gearte-
ten »islamischen Staates«. Alle
Umfragen der letzten Jahrzehnte
zeigen, dass nicht mehr als 15 bis
20 Prozent der türkischen Bevölke-
rung ein explizit islamisch fundier-
tes Staatswesen befürworten.

Dass die Mehrheit in der Türkei ei-
ner auf den Staat fixierten islamis-
tischen Ideologie nicht viel abge-
winnen kann, zeigte sich erneut
bei den Parlamentswahlen 2002.
Während die Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (AKP), die
sich mit einem auf religiösen Wer-
ten beruhenden demokratisch-
konservativen Programm von der
islamistischen Strömung abgespal-
ten hatte, mit etwa 34 Prozent der
Stimmen den Wahlsieg davontrug,
schmolz der Wähleranteil der
Glückseligkeitspartei (SP), die in
der staatszentrierten, stärker isla-
mistischen Tradition Necmettin Er-
bakans steht, auf 2 Prozent.95

Unter den gegebenen Umständen
erscheint eine Islamisierung des
türkischen Staates infolge einer
Ablehnung des Beitritts als wenig
wahrscheinlich. Darüber hinaus
existieren auch keine politisch
sinnvollen Alternativen zur euro-
päischen Ausrichtung der Türkei.
Das zeigen alle Diskussionen über

eine alternative Orientierung der
türkischen Außenpolitik seit Mitte
der siebziger Jahre. Die wirtschaft-
lichen und sicherheitspolitischen
Interessen der Türkei liegen im
Westen. Der Handel mit der EU
macht etwa 50 Prozent des türki-
schen Handelsvolumens aus. Dazu
kommen noch einmal um die 10
Prozent Handel mit den USA. Mi-
litärisch ist die Türkei seit 1952 fest
in das atlantische Verteidigungs-
bündnis integriert. Daran haben
auch die jüngsten türkisch-ameri-
kanischen Irritationen im Gefolge
des Irakkrieges nichts geändert.
Das drängendste Problem der Tür-
kei ist die Überwindung der Fol-
gen der Wirtschaftskrise von 1999
und 2001. Der zu diesem Zweck
mit dem IWF vereinbarte 16-Mil-
liarden-Kredit und die im IWF-
Rahmenprogramm beschlossenen
Strukturanpassungen binden die
Türkei fest an die westlichen in-
ternationalen Finanzregime. Eine
grundlegende Umorientierung
würde der Türkei erhebliche wirt-
schaftliche und strategische Nach-
teile bringen und ihre Position in
der Region schwächen.

Das im Fall einer Ablehnung des
Beitritts zu erwartende politische
Chaos dürfte folglich eher ober-
flächlicher und vorübergehender
Natur sein. Ein weitreichender
Rückschritt hinter die Errungen-
schaften der republikanischen Ent-
wicklung ist nicht zu erwarten. Die
laizistische Republik »à la Turca«
und die sie tragenden gesellschaft-
lichen und politischen Kräfte dürf-
ten sich behaupten. Dennoch blie-
be eine endgültige »europäische
Verweigerung« nicht ohne Folgen.
Wahrscheinlich ginge der Einfluss
der liberalen reformorientierten
Kräfte im Lande zurück, die kema-
listisch inspirierten Befürworter ei-
ner von oben gesteuerten Demo-
kratie würden erneut an Boden
gewinnen. Einige der unter dem
Druck des EU-Beitrittsprozesses
eingeleiteten Reformen könnten
zurückgenommen werden. Die Si-
tuation der ethnischen und reli-
giösen Minderheiten sowie oppo-
sitioneller politischer Gruppen
würde sich verschlechtern. Der

Staat als stabilisierender Akteur
wäre wieder stärker gefragt. Das
alles würde zwar die innere Stabi-
lität wieder fragiler werden lassen
und die Entfremdung zur EU ver-
stärken, aber weder den Zusam-
menbruch der laizistischen Repu-
blik noch ein außen- und sicher-
heitspolitisches Abdriften der Tür-
kei bedeuten.

Strategische Stärkung der EU

Allerdings ließen sich im Fall einer
Ablehnung auch jene sicherheits-
politisch-strategischen Vorteile
schwerer verwirklichen, die Befür-
worter eines Beitritts häufig an-
führen. Die Bedeutung der Türkei
in regionalen Sicherheitsfragen ist
unbestritten. Das Land, das zwi-
schen Europa und Asien liegt und
an den Balkan, den Kaukasus 
und den Mittleren/Nahen Osten
grenzt, ist ein bedeutender Poli-
tikfaktor in dieser Region. Inner-
halb der Nato stellt die Türkei mit
515 000 Mann Truppenstärke nach
den USA die zweitgrößte Armee
mit einer relativ modernen Be-
waffnung. Im Jahr 2002 betrugen
die Verteidigungsausgaben 7,4
Milliarden USD, das sind 5 Prozent
des BIP. Die Türkei gilt mit diesen
Daten auch nach Ende des Kalten
Krieges als »Produzent« von Si-
cherheit.96

Durch das militärische Kooperati-
onsabkommen mit Israel und die
Bemühungen um engere Bezie-
hungen zu arabischen Staaten der
Region entwickelt die Türkei ein
besonderes Interesse an einer Lö-
sung des Nahostkonflikts. Sie ist
Initiator und Mitglied verschiede-
ner internationaler Kooperations-
regime, die die wirtschaftliche und
sicherheitspolitische Stabilisierung
der angrenzenden Regionen zum
Ziel haben. Dazu gehören insbe-
sondere die Schwarzmeerkoopera-
tion und die nach Zentralasien
strahlende Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (ECO).
Auf dem Balkan hat sich die Türkei
im VN- und im Nato-Rahmen an
Peacekeeping- und Peace-enforce-
ment-Einsätzen in Bosnien-Herze-
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gowina, in Albanien, im Kosovo
und in Mazedonien beteiligt und
unterstützt den Balkan-Stabilitäts-
pakt der EU. Auf internationaler
Ebene hat sie sich zur Leitung von
multinationalen Friedensmissio-
nen der VN fähig gezeigt, zuletzt
als sie in Afghanistan im Herbst
2002 noch vor Deutschland die Lei-
tung der International Security As-
sistance Force (ISAF) übernahm.
Insgesamt sind gegenwärtig mehr
als 3500 türkische Soldaten in der-
artigen internationalen Einsätzen
tätig.

All dies zeige, so das Argument
der Beitrittsbefürworter, dass die
EU mit einer Aufnahme der Türkei
ihr strategisches Potential erheb-
lich vergrößern würde. In jedem
Fall wären für die Union sicher-
heitspolitische Operationen in den
genannten Regionen mit der Tür-
kei einfacher als ohne sie. Das
wäre angesichts des erklärten In-
teresses der EU an einer nachhalti-
gen Stabilisierung ihrer regionalen
Nachbarschaft ein großer Vorteil.97

Außerdem entfielen dann mög-
liche Reibungspunkte im Verhält-
nis der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP)
zur Nato, die bisher durch den
Ausschluss der Türkei aus dem EU-
Verbund genährt wurden.

Es ist gegenwärtig jedoch weitge-
hend unklar, wie weit und wie
schnell sich die erwähnten poten-
tiellen Vorteile für die EU auch
tatsächlich verwirklichen ließen,
wenn es zu einem Beitritt käme.
So ist zum Beispiel schwer abzu-
schätzen, wie groß der militärische
Beitrag der Türkei zu ESVP-Opera-
tionen tatsächlich wäre. Wenig ist
darüber bekannt, wie stark die
Fähigkeit der türkischen Armee
entwickelt ist, den Herausforde-
rungen moderner Militäroperatio-
nen gerecht zu werden. Die bisher
im internationalen Rahmen ent-
sandten Kontingente bildeten nur
einen verschwindend kleinen Teil
der gesamten Streitkräfte. Die er-
kennbaren operativen Schwächen
der ESVP würden auch durch die
Türkei nicht behoben, da diese
noch weniger als einige EU-Staa-

schen Interessen der Weg der Ko-
alitionsbildung mit interessierten
Drittstaaten offen, sofern die Uni-
on für diese ein attraktiver Partner
ist. Die ESVP hat hierfür, nicht zu-
letzt auch mit Blick auf die Türkei
als Nato-Partner, aber EU-Nicht-
mitglied umfangreiche Vorkeh-
rungen getroffen. Die Annahme,
die Türkei werde sich im Fall einer
Ablehnung des Beitritts solchen
Wünschen grundsätzlich verwei-
gern, ist nur in einem Szenario
plausibel, das von einem anhalten-
den, tiefgreifenden Bruch mit der
Union als Reaktion auf die Ableh-
nung ausgeht. Wie gezeigt wurde,
ist dies nicht sehr wahrscheinlich.
Wenn eine Kooperation mit der
EU den sicherheitspolitischen In-
teressen Ankaras dient, dürfte sie
von rational handelnden türki-
schen Politikern nicht automatisch
zurückgewiesen werden. Das um
so weniger, wenn es der EU ge-
lingt, die weitere Entwicklung der
ESVP in türkischer Sicht »Nato-
kompatibel« zu gestalten.

Energieversorgungs-
sicherheit
Ein weiterer Punkt in der sich stra-
tegischer Argumente bedienen-
den Debatte ist die Frage der Si-
cherung der europäischen Ener-
gieversorgung. Die strategische
Bedeutung der Türkei für den
Energiesektor liegt in ihrer Geo-
graphie, die sie zu einem zentra-
len Transitland für Energieroh-
stoffe macht. Solange amerikani-
sche Politik Iran als Transitland
blockiert, bietet der Weg über die
Türkei eine wichtige Route für den
Export der Energievorkommen der
Region um das Kaspische Meer.
Zum einen ist hier der maritime
Transport durch den Bosporus zu
nennen, der Hauptweg für kaspi-
sches Öl, das über russisches Terri-
torium geleitet wird. Außerdem ist
gerade mit dem Bau der Pipeline
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) begon-
nen worden, einer 1760 km langen
Öl- und Gas-Pipeline, mit der kas-
pisches Öl an die türkische Mittel-
meerküste transportiert werden
soll. Dieses Projekt, das eher auf

ten über die dafür notwendigen
technischen Mittel in den Berei-
chen weiträumige Mobilität,
Fernaufklärung und integrierte
Führungsfähigkeit verfügt. Die all-
gemeine wirtschaftliche Schwäche
des Landes macht einen raschen
Abbau dieser Defizite noch un-
wahrscheinlicher als in den EU-
Staaten. Der türkische Beitrag
dürfte sich also vor allem auf die,
allerdings auch nicht unwichtige,
Bereitstellung von Truppen und
militärischem Führungspersonal
konzentrieren.

Der sicherheitspolitische Einfluss
der Türkei in den angrenzenden
Regionen ist, wie schon erwähnt,
ambivalenter Natur. Er kann für
EU-Politik nur dann konstruktiv
genutzt werden, wenn Ankara sei-
ne nationalen Interessen in einen
ESVP-Konsens einbinden lässt. Dar-
über hinaus, und das ist der wich-
tigere Punkt, muss die EU den ge-
rade begonnenen Prozess der Ent-
wicklung einer eigenen Sicher-
heitsdoktrin so weit vorantreiben,
dass diese hinsichtlich der wesent-
lichen Nachbarregionen operatio-
nalisierbare politische Ziele und
die Mittel zu deren Verwirkli-
chung vorgibt, um eine zuverlässi-
ge Entscheidung darüber zu er-
möglichen, welchen konkreten zu-
sätzlichen Nutzen die Einbindung
der Türkei jeweils mit sich brächte.
Ohne eine genaue Vorstellung
dieser Zusammenhänge ist die
Aussage, dass die EU nur mit der
Türkei in der Lage sei, zu einem in
weltpolitischen Dimensionen han-
delnden internationalen Akteur zu
werden, eher ein geopolitisch in-
spirierter Glaubenssatz als eine
analytisch und politisch tragfähige
Aussage. So ist zum Beispiel noch
weitgehend ungeklärt, ob die EU
»Weltpolitik« vorrangig als macht-
politisch orientierte Durchsetzung
ihrer globalen Interessen verste-
hen soll oder als ordnungspoliti-
sche Gestaltungsaufgabe. Ersteres
entspräche eher türkischem Ver-
ständnis von internationaler Poli-
tik als letzteres.

Zudem steht auch der EU bei der
Verfolgung ihrer sicherheitspoliti-
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politische Erwägungen als ökono-
misches Kalkül zurückgeht, könnte
nach seiner Fertigstellung zusam-
men mit der Irak-Pipeline die
Bucht von Iskenderun zu einem
bedeutenden Ölzentrum machen.

Ähnliche Bedeutung könnte die
Türkei im Erdgassektor erlangen,
wenn die seit langem diskutierten
Pläne verwirklicht würden, in grö-
ßeren Mengen zentralasiatisches
Erdgas aus Turkmenistan, Aser-
beidschan, aber auch aus Iran
durch die Türkei nach Europa zu
bringen. Die dafür notwendigen
Pipelineverbindungen sind zum
Teil projektiert, zum Teil im Bau
und zum Teil schon fertiggestellt.
Dennoch kommt die Verwirk-
lichung der großen Erdgasroute
Zentralasien-Türkei-Europa nicht
so recht voran. Das liegt haupt-
sächlich an politischen Problemen,
die zum einen mit der zunehmen-
den politischen Isolierung Turk-
menistans zu tun haben, zum an-
deren mit dem immer noch insta-
bilen politischen Verhältnis zwi-
schen Ankara und Teheran. Hinzu
kommen Probleme der türkischen
Energiewirtschaft, in den vergan-
genen Jahren ein beliebtes Feld
für innenpolitisch motivierte Kor-
ruption und Vetternwirtschaft.
Das hat unter anderem dazu ge-
führt, dass sich in der Türkei Ver-
fechter der iranisch-zentralasiati-
schen Gasversorgungsvariante und
die Anhänger einer russischen Va-
riante politisch teilweise blockier-
ten.98 Aktuell jedenfalls kann die
Türkei ihren Erdgasbedarf auf Jah-
re hinaus über Lieferungen aus
Russland decken, für die erst kürz-
lich eine mit italienischer Betei-
ligung entstandene zusätzliche 
Pipelineverbindung durch das
Schwarze Meer gebaut wurde
(Blue-Stream-Projekt).

Für die im Energiebereich hoch-
gradig importabhängige EU kann
die türkische Mitgliedschaft eine
zusätzliche institutionell fixierte
Sicherung ihrer Versorgungsprob-
leme bedeuten. Dies bezöge sich
vor allem auf die Zugangsmöglich-
keit zu fremden Energieressour-
cen, da die Türkei kaum eigene

Quellen einbringen kann. Die Kos-
tenseite der künftigen EU-Energie-
versorgung ließe sich so nur be-
dingt beeinflussen, da Produktion
und Verteilung der Energiepro-
dukte in der Regel von global ope-
rierenden Unternehmen bestimmt
werden. Wegen der nach wie vor
bestehenden Versorgung aus al-
ternativen Quellen des Nahen
Ostens beim Öl und Russlands vor
allem beim Gas würde die türki-
sche Komponente hauptsächlich
zur Diversifizierung der Versor-
gung beitragen und die Abhän-
gigkeit von »Monopolversorgern«
verringern. Dies kann allerdings
auch ohne EU-Mitgliedschaft mit
entsprechenden Verträgen er-
reicht werden. Wesentliche öko-
nomische Vorteile entstünden der
EU im Energiebereich durch den
Beitritt einer künftigen Energie-
drehscheibe Türkei nicht. Die po-
litische Sicherheit der Versorgung
dürfte allerdings steigen, solange
die eigentlichen Produzenten die
Türkei als Transportroute nutzen.
Es ließe sich darüber spekulieren,
ob und wie eine EU-Mitgliedschaft
die Bereitschaft hierzu beeinflus-
sen könnte.

Warum die Türkei Mitglied werden sollte
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Fazit
Die Diskussion über die europäi-
sche Identität der Türkei ist ebenso
eine Türkeifrage wie eine Debatte
über die Finalität der EU. Solange
diese nicht entschieden ist, kann
sie auch keine endgültigen An-
haltspunkte für die Opportunität
eines türkischen Beitritts bieten.
Dabei droht eine Gefahr: »Wenn
die historisch gewachsene Kultur
zum Richtmaß des europäischen
Selbstverständnisses erklärt wird
und nicht die politischen Prinzipi-
en von Demokratie, Menschen-
rechten und Laizität, dann droht
sich Europa in seiner Vergangen-
heit einzuschließen, während es
sich in der Gegenwart ein mög-
licherweise immer bedrohlicheres
Außen schafft.«99

Hinsichtlich der Überdehnung der
Union und der damit einherge-
henden Grenzüberschreitung lässt
sich fragen, ob sich dieses Problem
nicht eher durch die aktuelle Aus-
dehnung der EU von 15 auf 27 Mit-
glieder stellt und weniger durch
das Anwachsen von 27 auf 28 Staa-
ten im Fall des türkischen Bei-
tritts.100 Selbst wenn die Größe der
Türkei als Faktor berücksichtigt
wird, führt die laufende Erweite-
rung zu einer größeren politi-
schen, wirtschaftlichen und histo-
risch-kulturellen Heterogenität so-
wie zu einer Lähmungsgefahr für
die Entscheidungsmechanismen,
die nur durch deutliche Reformen
gebannt werden kann. Sind die im
Konvent über die Zukunft Europas
beschlossenen Reformen jedoch
geeignet, die demokratische und
effiziente Funktionsfähigkeit der
EU-27 zu gewährleisten, dann
müsste auch der Zuwachs um ein
weiteres Mitglied zu bewältigen
sein.

Wenn dieses jedoch grundsätzlich
unerwünscht ist, dann ist eine po-
litisch überzeugende Begründung
nötig, um von der seit 40 Jahren
geltenden türkeipolitischen Grund-
linie der EU abzurücken, die seit
1964 auf einen späteren Beitritt
der Türkei ausgerichtet ist.101 Diese
dürfte nur schwer zu geben sein,

se gibt es schon und sie funktio-
niert leidlich. Der vom Konvent für
die Zukunft Europas verabschiede-
te Entwurf eines Verfassungsver-
trages für die EU stellt dafür keine
neuen Hindernisse in den Weg, so-
lange er um keine spezifisch eu-
ropäischen identitären Merkmale
ergänzt wird, die als Ausschlusskri-
terium wirken. Es ist vor allem die
Aufgabe der einzelnen Mitglied-
staaten, dafür zu sorgen, dass die
in ihren Grenzen lebenden An-
gehörigen anderer Ethnien und
Religionen sich als gleichberech-
tigte EU-Bürger fühlen können.
Die Mitgliedschaft der Türkei kann
hierzu allenfalls einen positiven
kollektivpsychologischen Beitrag
mit Blick auf die heute schon in
der EU lebenden Türken leisten.
Erfolg oder Misserfolg der Integra-
tionspolitik für diese Personen
dürfen aber nicht vorrangig davon
abhängig gemacht werden.

Ebenso wenig bedarf es des türki-
schen Beitritts, um den Willen und
die Fähigkeit der EU zu belegen,
im internationalen Verkehr koope-
rative und freundschaftliche Bezie-
hungen zu Staaten aus anderen
Kulturkreisen zu pflegen. Die eu-
ropäische Anerkennung von Staa-
ten und Gesellschaften der »isla-
mischen Welt« als gleichberechtig-
te Partner in den internationalen
Beziehungen ist auch ohne eine
türkische EU-Mitgliedschaft mög-
lich. Allerdings dürfte eine aus-
drücklich unter Verweis auf den is-
lamischen Charakter der Türkei er-
folgende Ablehnung des Beitritts
international berechtigte Zweifel
an dieser Fähigkeit der EU und
dem Willen dazu wecken. Um sol-
che Zweifel zu vermeiden, kann
die Notwendigkeit der türkischen
Mitgliedschaft allerdings kaum re-
klamiert werden.

Die EU bedarf nicht zwingend des
Mitglieds Türkei, um ein relevan-
ter Machtakteur in der internatio-
nalen Politik zu sein. Eine auf die-
ses Ziel hin erfolgende Optimie-
rung der vorhandenen politischen,
wirtschaftlichen und sicherheits-
politischen Ressourcen der Union
reicht dafür völlig aus. Dennoch ist

zumal in den letzten drei Jahren
wesentliche Fortschritte in Rich-
tung auf die Beitrittsfähigkeit der
Türkei erzielt wurden. Welche Fol-
gen für das internationale Anse-
hen der Union hätte ein offenes
Eingeständnis, die Türkei seit Jahr-
zehnten über die wahren Ziele der
EU-Staaten getäuscht zu haben?
Kann die EU einseitig von Artikel
28 des Assoziierungsvertrages ab-
rücken? Wie ginge sie mit dem
Vorwurf um, im Verhältnis zur Tür-
kei aus Gründen politischer Op-
portunität völkerrechtliche Ver-
pflichtungen zu missachten – ein
Vorwurf, der ihr von türkischer
Seite im Zusammenhang mit dem
Beitritt des geteilten Zypern so-
wieso schon gemacht wird? Den-
noch kann ein derart grundlegen-
der Politikwechsel nicht a priori
ausgeschlossen werden. Er müsste
nur rechtlich und politisch entspre-
chend abgesichert sein. Die EU
hätte eine glaubwürdige neue
Türkeipolitik zu entwickeln, die
mehr sein müsste als eine Absage
an die bisherige.

Es ist fraglich, ob dafür eine neue
»strategische Partnerschaft« oder
politische Sonderbeziehung ent-
wickelt werden muss. Befürworter
dieses Gedankens102 übersehen,
dass die EU und die Türkei heute
schon durch eine besondere Bezie-
hung miteinander verbunden sind:
Zollunion, intensiver politischer
Dialog, Möglichkeit der Kooperati-
on mit der ESVP bei konkreten
Maßnahmen und die engen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen
Kontakte bilden zusammen ein
Netzwerk, das in dieser Form die
EU nur mit wenigen anderen Staa-
ten verbindet. Das Assoziierungs-
abkommen bietet dafür einen aus-
baufähigen institutionellen Rah-
men. Der besondere Charakter der
existierenden Beziehungen wird
jedoch weder in Ankara noch in
der EU recht wahrgenommen, weil
hier wie dort die Perzeption durch
den Filter der Beitrittsfrage be-
stimmt wird.

Die türkische Mitgliedschaft ist
nicht notwendig, um die Multikul-
turalität der EU zu beweisen. Die-
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nicht zu leugnen, dass die Türkei
gerade in sicherheitspolitisch-mi-
litärischer Hinsicht wertvolles Po-
tential zu bieten hat, das der EU
eine Rolle als globaler Akteur er-
leichtern könnte. Die grundlegen-
den außenpolitischen Interessenla-
gen der Türkei und der EU sind
hinreichend kompatibel, um einen
derartigen sicherheitspolitischen
Potentialzuwachs nicht zu konter-
karieren. Doch muss die Union für
eine konstruktive Nutzung des tür-
kischen Potentials zuvor selbst aus-
reichend konkrete sicherheitspoli-
tische Regionalkonzepte erarbei-
ten.

Die Entwicklung des türkischen
Beitrittsprozesses zeigt, seit Ende
1999 die Perspektive der Mitglied-
schaft an Glaubwürdigkeit und
Konkretion gewonnen hat, über-
zeugend die Möglichkeit der EU,
durch konditionierte Beitrittspoli-
tik einen wesentlichen Beitrag zur
Demokratisierung und Stabilisie-
rung wichtiger Länder an der eu-
ropäischen Peripherie leisten zu
können.103 Die Erfahrungen aus
der laufenden Erweiterungsrunde
um zahlreiche junge Demokratien
in Mittel- und Osteuropa werden
ebenso eindringlich bestätigt wie
jene aus der ersten Runde der Süd-
erweiterung in den achtziger Jah-
ren. Weniger plausibel ist jedoch
die Befürchtung, die Türkei würde
bei einer Ablehnung des Beitritts
im politischen Chaos des Islamis-
mus versinken. Die seit der Grün-
dung der Republik gewachsenen
gesellschaftlichen und politischen
Strukturen sind hinreichend stabil,
um einer solchen Entwicklung zu
trotzen. Das gilt um so mehr,
wenn die EU auch künftig politi-
sche und wirtschaftliche Koopera-
tionsbeziehungen zur Türkei un-
terhielte.

Die vertiefte Analyse der in der
Diskussion über eine türkische EU-
Mitgliedschaft vorgetragenen Ar-
gumente zeigt, dass sich gegen
alle befürwortenden und ableh-
nenden Positionen Einwände vor-
bringen lassen. Es gibt in dieser
Frage keine objektiv richtige Ant-
wort. Die Entscheidung ist im poli-

tischen Prozess zu fällen und poli-
tisch zu rechtfertigen. Die Ent-
scheidungsträger haben darüber
zu befinden, welche Gesichtspunk-
te für sie wichtig sind und welchen
sie eine geringere Bedeutung bei-
messen. Sie haben zu entscheiden,
ob der türkische Beitritt wirklich
»das Ende der Europäischen Uni-
on« bedeutet oder ob »die stabi-
litätspolitischen Risiken infolge ei-
nes Widerrufs der Beitrittsperspek-
tive und vor allem die Chancen,
um die man sich mit einem solchen
Rückzug bringen würde, weit
schwerer [wiegen] als die Risiken
einer institutionellen Überforde-
rung der EU.«104
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Arbeitsvorschläge für den Unterricht

Erst wissen, dann urteilen

Materialienteil

32

Die EU stellt Anforderungen an die Türkei, bevor Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden.

Beschreibe Maßnahmen, mit denen das Land auf diese Bedingungen reagiert (hat).

Vergleiche die wirtschaftliche Situation der Türkei mit der eines EU-Landes.

Beschreibe die sicherheitspolitische Rolle der Türkei.

Informiere dich über die Biographie von Kemal Atatürk und finde Gründe heraus, die sein bis heute hohes
Ansehen in der türkischen Bevölkerung erklären.

Gehört die Türkei zu Europa?

Untersuche die Frage im Hinblick auf Geschichte, Geografie und Kultur.

Wo gibt es Verbindendes, wo Trennendes? Begründe deinen Standpunkt.

Zeichne eine Karte des Osmanischen Reiches mit dem Stand vor dem Ersten Weltkrieg (1914) und verglei-
che sie mit der heutigen politischen Landkarte dieses Raumes.

Vergleiche die Bevölkerungszahl, Bevölkerungsdichte und Fläche mit der eines anderen EU-Staates und mit
der gesamten EU.

Zeichne eine Umrisskarte der Türkei und trage ein:

Große Städte, landschaftliche Besonderheiten, Verkehrswege, kurdische Siedlungsgebiete, Nachbarstaa-
ten.

Völkermord an den Armeniern 1915/16, ein kontrovers diskutiertes Thema

Skizziere die Positionen der türkischen Regierung und der herrschenden Meinung in der Geschichtswissen-
schaft.

Kennst du Beispiele für Genozid oder „ethnische Säuberung” in der europäischen Geschichte? Ordne sie
zeitlich ein und versuche, den jeweiligen Zusammenhang zu beschreiben.

Versuche eine Begriffsbestimmung:

Europäische Identität, deutsche Identität, türkische Identität

Definiere den Begriff „Projekt Europa”.

Definiere den Begriff „laizistischer Staat” und nenne Beispiele außerhalb der Türkei.



Kemal Atatürk 

1881–1938

Politiker 

1881 19. Mai: Kemal Atatürk wird als Mustafa im
griechischen Saloniki (heute: Thessaloniki)
als Sohn des Leutnants Ali Riza und dessen
Frau Zübeyde Hanim geboren. 

1895–1899 Besuch der Militärschule Monastir. Hier er-
hält er den Beinamen Kemal. 

1899–1905 Er geht zur Kriegsakademie in Istanbul, die
er als Hauptmann verlässt. 

1905 Anstellung im Kriegsministerium. 

1906 Mitbegründung der oppositionellen Ge-
heimorganistaion „Vaterland und Freiheit“
in Damaskus. Kurz darauf Mitglied in einer
der größten oppositionellen Gruppen, dem
„Komitee für Einheit und Fortschritt“. 

1908/09 Als Armeestabschef nimmt er an der soge-
nannten jungtürkischen Revolution gegen
den herrschenden Sultan teil, den er zur
Abdankung zwingt. 

1911/12 Major im italienisch-türkischen Krieg. 

1912/13 Teilnahme an den Balkan-Kriegen. 

1913–1915 Militärattaché in Sofia. 

1915/16 Während des Ersten Weltkriegs ist die Tür-
kei Bundesgenosse der Mittelmächte. 

Als Divisionskommandeur erwirbt sich
Atatürk seine militärische Reputation
durch die Abwehr der britischen Invasion
bei den Dardanellen und gilt in der Bevöl-
kerung als „Retter von Istanbul“. Er erhält
den Titel Pascha. 

1916–1918 Zum General befördert, ist Atatürk Ober-
befehlshaber an der Kaukasusfront und in
Syrien. 

1919 Die nach dem Ersten Weltkrieg beginnen-
de Demobilisierung der osmanischen Ar-
mee und die faktische Auflösung des Os-
manischen Reichs durch die Entente-Staa-
ten ruft türkischen Widerstand in den nicht
besetzten Gebieten hervor. 
Er wird zum Armeeinspekteur ernannt,
nimmt aber seinen Abschied aus der Ar-
mee, weil er einen unabhängigen türki-
schen Staat anstrebt. 
Mai: Nach dem Einmarsch der griechischen
Armee nach Izmir und der italienischen Ar-
mee in Anatolien organisiert Atatürk den
nationalen Widerstand auf zwei National-
kongressen und wird Oberbefehlshaber ei-
ner Armee gegen die Griechen. 

September: Die nationale Bewegung er-
klärt im „Nationalpakt“ die Unabhängig-
keit und das Selbstbestimmungsrecht aller
türkischen Gebiete zu ihrem Ziel. Atatürk
gündet ein Repräsentativkomitee als Ge-
genregierung und wird dessen Vorsitzen-
der. 

1920 April: Konstituierung der Großen National-
versammlung in Ankara, von der Atatürk
zum Präsidenten und Premierminister er-
nannt wird. 
Juni: Atatürk lehnt den diktierten Friedens-
vertrag von Sèvres ab und erhält militäri-
sche Hilfe durch die Sowjetunion im grie-
chisch-türkischen Krieg. 

1922 Atatürk lässt sich als Oberbefehlshaber mit
allen Autoritäten ausstatten, erzielt mili-
tärische Erfolge gegen die Entente-Staaten
und schafft das Sultanat ab. 

1923 Juli: Der Friedensvertrag von Lausanne er-
kennt die Unabhängigkeit und Souverä-
nität der neuen Türkei an. 
August: Gründung der Republikanischen
Volkspartei. 
29. Oktober: Atatürk proklamiert die Repu-
blik und wird ihr Staatspräsident. 
Heirat mit Latife Hanim. Die Ehe wird zwei
Jahre später geschieden. 

1924 In der Verfassung werden die sechs Prinzi-
pien des Kemalismus festgeschrieben: Na-
tionalismus, Säkularismus, Modernismus,
Republikanismus, Populismus, Etatismus. 

1925 Niederschlagung eines kurdischen Auf-
stands im südlichen Anatolien. 

1926 Beginn umfangreicher Reformen mit der
Abschaffung des islamischen Rechts und
der Einführung eines mitteleuropäischen
Rechtssystems, das Frauen gleiches Recht
zusichert. 

1928 Umstellung der arabischen Schrift auf La-
teinschrift. Ebenso wie bei der Anpassung
an westliche Kleidungsnormen wirbt
Atatürk selbst auf Reisen durch das ganze
Land bei der Bevölkerung für sein Vorha-
ben. 

Während er innenpolitisch die kemalisti-
schen Reformen durchsetzt, bemüht sich
Atatürk außenpolitisch um Friedenssiche-
rung. 

1930 Dem Ruf nach mehr Demokratisierung Fol-
ge leistend, lässt er eine Oppositionspartei
gründen, die er jedoch aus Konkurrenz-
gründen schon bald wieder zerschlägt. 

1934 Einführung von Familiennamen. Die Große
Nationalversammlung verleiht ihm den Fa-
miliennamen Atatürk (Vater der Türken). 

1938 10. November: Kemal Atatürk stirbt in 
Istanbul und wird einige Jahre später in
Ankara in einem für ihn gebauten Mauso-
leum beigesetzt. 

Quelle: Deutsches Historisches Museum
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Zur Diskussion gestellt

Soll Europa künftig an den
Irak grenzen? 

Von Heinrich August Winkler

Nehmen wir einmal an, die Ge-
schichte verläuft so, wie es die Tür-
kei und die Befürworter eines tür-
kischen Beitritts zur Europäischen
Union (EU) erhoffen: In einigen
Jahren ist die Türkei Vollmitglied
der EU, und diese besitzt dann ge-
meinsame Außengrenzen mit Syri-
en, dem Irak, Iran, Armenien und
Georgien. Die Vereinigten Staaten
würden dies aus militärstrategi-
schen Gründen begrüßen. Eben-
deshalb hat Washington, schon
unter Präsident Clinton, so lange
Druck auf die Europäer ausgeübt,
bis diese auf dem EU-Gipfel von
Helsinki im Dezember 1999 der
Türkei den Status eines Beitritts-
kandidaten zuerkannten.

Aber reichen militärstrategische
Überlegungen aus, um eine türki-
sche Vollmitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union zu begründen?
Die EU steht vor einer doppelten
Herausforderung: Sie heißt Erwei-
terung und Vertiefung. Eine Er-
weiterung, die deutlich über Euro-
pa hinausgreift, gerät zwangsläu-
fig in Konflikt mit dem Ziel, die
Einigung zu vertiefen. Vertiefung
heißt: Weiterentwicklung der EU
zur politischen Union. Eine politi-
sche Union verlangt ein europäi-
sches Wir-Gefühl. Dieses setzt ge-
meinsame historische Erfahrungen
und Prägungen voraus. Solche Ge-
meinsamkeiten gab es in der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG), aus der die Europäi-
sche Union hervorgegangen ist. Es
wird sie auch in einer erweiterten
EU geben – solange diese nicht
wesentlich über Europa hinaus-
greift.

Eine EU, die auch die Türkei um-
fasst, könnte an ein europäisches
Wir-Gefühl nicht mehr appellie-
ren. Dazu sind die kulturellen Prä-
gungen der Türkei und Europas zu

kunft. Das Projekt einer politi-
schen Union aber wäre preisgege-
ben; die europäische Idee wäre
tot. Über die Folgen sollte man
sich keine Illusionen machen. In ei-
nem Europa, das kein Gefühl sei-
ner eigenen Identität hervorzu-
bringen vermag, wird der Nationa-
lismus wieder sein Haupt erheben.
Der Nationalismus befriedigt Iden-
titätsbedürfnisse. Aber er würde
es auf eine Weise tun, die für Eu-
ropa verheerend wäre.

So weit muss es nicht kommen. Die
EU kann noch immer den Irrweg
verlassen, den sie im Dezember
1999 eingeschlagen hat, als sie der
Türkei den Kandidatenstatus ver-
lieh. Sie kann Ankara eine privile-
gierte Partnerschaft, eine „Asso-
ziation plus”, eine vertraglich ver-
einbarte enge Zusammenarbeit
auf allen Gebieten vorschlagen,
wo es gemeinsame Interessen gibt,
zum Beispiel auf dem Gebiet der
Verteidigung. Eine solche Verbin-
dung würde keine der beiden Sei-
ten überfordern, politisch nicht,
kulturell nicht, emotional nicht.

Die Frage eines türkischen Beitritts
zur EU ist allzu lange nur unter Ge-
sichtspunkten technokratischer
und militärstrategischer Zweck-
mäßigkeit erörtert worden. Sie ist
aber ein Problem von historischer
Bedeutung. Über das künftige
Verhältnis zwischen der Türkei
und Europa darf man nicht ohne
Rücksicht auf die Geschichte und
die Zukunft Europas entscheiden.

in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
11. 12. 2002

unterschiedlich. Die Unterschiede
haben etwas mit Christentum und
Islam zu tun. Es heißt kein Wertur-
teil fällen, sondern eine Tatsache
feststellen, wenn man darauf hin-
weist, dass der (von den Christen
immer wieder missachtete) Gedan-
ke der Gleichheit aller Menschen
geistlichen Ursprungs ist. Und nur
im christlichen Okzident hat sich
die Trennung von christlicher und
weltlicher Gewalt, die Urform der
Gewaltenteilung, in einem Jahr-
hunderte währenden Prozess voll-
zogen. In der islamisch geprägten
Türkei ist diese Trennung erst im
20. Jahrhundert und mit sehr viel
staatlicher Gewalt durchgesetzt
worden. Das Militär als der Macht-
faktor, der die Säkularisierung mit
Zwangsmitteln garantiert: So et-
was gibt es in keiner westlichen
Demokratie. Solange das Militär
die politische Funktion ausübt, die
es in der Türkei seit Kemal Atatürk
innehat, ist die Türkei keine west-
liche Demokratie.

Zu den Unterschieden der politi-
schen Kultur kommt ein extremes
wirtschaftliches und soziales Gefäl-
le. Die Türkei erreicht gerade ein-
mal 22 Prozent des durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Einkommens in
der EU – weit weniger als irgend-
ein anderer Beitrittskandidat. Ent-
sprechend hoch würden die Auf-
wendungen der EU für die Türkei
sein, wobei Deutschland etwa ein
Viertel der Kosten zu tragen hätte.
Angesichts des hohen Bevölke-
rungswachstums wäre die Türkei
in wenigen Jahren das größte Mit-
gliedsland der EU. Befürworter ei-
nes raschen Beitritts verweisen
darauf, dass die Türkei zugesichert
habe, bei einem Eintritt in die EU
zunächst nicht auf voller Freizü-
gigkeit zu bestehen. Doch wie lan-
ge würde das gelten? Und müsste
die Türkei das Vorenthalten der
Freizügigkeit nicht sehr bald als
Diskriminierung empfinden?

Der Charakter der Europäischen
Union würde sich als Folge eines
Beitritts der Türkei dramatisch ver-
ändern. Vielleicht hätte die EU
noch als Wirtschaftsgemeinschaft
und als loser Staatenbund eine Zu-
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Niedersachsen


